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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1959/2001 DER KOMMISSION
vom 8. Oktober 2001

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 9. Oktober 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 8. Oktober 2001 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 89,8
999 89,8

0707 00 05 052 140,7
999 140,7

0709 90 70 052 103,1
999 103,1

0805 30 10 052 75,2
388 63,9
512 46,9
524 36,3
528 55,8
999 55,6

0806 10 10 052 76,5
064 92,8
388 113,3
400 187,9
512 82,0
624 111,6
999 110,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 060 40,0
388 77,7
400 59,7
512 92,9
800 179,0
804 76,5
999 87,6

0808 20 50 052 107,9
999 107,9

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission (ABl. L 243 vom 28.9.2000,
S. 14). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1960/2001 DER KOMMISSION
vom 8. Oktober 2001

über die Lieferung von Weichweizen im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1292/96 des Rates vom
27. Juni 1996 über die Nahrungsmittelhilfepolitik und -verwal-
tung sowie über spezifische Maßnahmen zur Erhöhung der
Ernährungssicherheit (1), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1726/2001 (2), insbesondere auf Artikel 24 Absatz 1 Buch-
stabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der vorgenannten Verordnung wurden die Liste der
Länder und Organisationen, denen eine Gemeinschafts-
hilfe gewährt werden kann, und die für die Beförderung
der Nahrungsmittellieferung über die fob-Stufe hinaus
geltenden allgemeinen Kriterien festgelegt.

(2) Die Kommission hat infolge mehrerer Beschlüsse über
die Nahrungsmittelhilfe Bangladesch Getreide zugeteilt.

(3) Diese Bereitstellungen erfolgen nach der Verordnung
(EG) Nr. 2519/97 der Kommission vom 16. Dezember
1997 über allgemeine Durchführungsbestimmungen für
die Bereitstellung und Lieferung von Waren im Rahmen
der Verordnung (EG) Nr. 1292/96 des Rates für die
Nahrungsmittelhilfe der Gemeinschaft (3). Zu diesem
Zweck sollten insbesondere die Lieferfristen und -bedin-

gungen und die sich daraus ergebenden Kosten genauer
festgelegt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Zur Zuteilung von Weichweizen für Bangladesch gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 2519/97 und gemäß den Bedingungen in
Anhang I dieser Verordnung wird eine Ausschreibung eröffnet.

Jedes eingereichte Angebot wird als unter Berücksichtigung der
Kosten und Beschränkungen verfasst angesehen, welche aus der
spezifischen Klausel resultieren, die durch den Briefwechsel
zwischen der Kommission und dem Empfänger festgesetzt
wird, zum Teil veröffentlicht in Anhang II. Im Besonderen
sollte die Liegezeit auf der Grundlage einer täglichen Entlade-
quote von durchschnittlich 2 400 Tonnen festgelegt werden,
sodass das dem Empfänger von der Europäischen Gemeinschaft
zu entrichtende Eilgeld zu Lasten des Auftragnehmers geht.

Es wird davon ausgegangen, dass der Bieter die geltenden allge-
meinen und besonderen Geschäftsbedingungen kennt und
akzeptiert. Andere in seinem Angebot enthaltene Bedingungen
oder Vorbehalte gelten als nicht geschrieben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 166 vom 5.7.1996, S. 1.
(2) ABl. L 234 vom 1.9.2001, S. 10.
(3) ABl. L 346 vom 17.12.1997, S. 23.
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ANHANG I

LOS A

1. Maßnahme Nr.: 150/00

2. Begünstigter (2): Bangladesh

3. Vertreter des Begünstigten: The Secretary, Ministry of Food, Bangladesh; Secretariat, Dhaka, Bangladesh

4. Bestimmungsland: Bangladesh

5. Bereitzustellendes Erzeugnis: Weichweizen

6. Gesamtmenge (netto) in Tonnen: 30 000

7. Anzahl der Lose: 1

8. Merkmale und Qualität des Erzeugnisses (3) (5): Siehe ABl. C 312 vom 31.10.2000, S. 1 [A.1]

9. Aufmachung: Lose Schüttung

10. Kennzeichnung oder Markierung:
— für die Kennzeichnung zu verwendende Sprache: —
— zusätzliche Aufschriften: —

11. Art der Bereitstellung des Erzeugnisses: Gemeinschaftsmarkt

12. Vorgesehene Lieferstufe: frei Löschhafen — ungelöscht (6)
Der Begünstigte übernimmt das Löschen von Weizen gemäß den Bedingungen in Anhang II

13. Alternative Lieferstufe: frei Verschiffungshafen — fob gestaut und „trimmed“

14. a) Verschiffungshafen: —

b) Ladeanschrift: —

15. Löschhafen: Chittagong

16. Bestimmungsort:
— Transitlager oder Transithafen: —
— Lieferung auf dem Landweg: —

17. Lieferzeitraum oder letzter Liefertermin auf der vorgesehenen Lieferstufe
— erste Frist: 30.12.2001
— zweite Frist: 13.1.2002

18. Lieferzeitraum oder letzter Liefertermin auf der alternativen Lieferstufe:
— erste Frist: 5.-11.11.2001
— zweite Frist: 19.-25.11.2001

19. Frist für die Angebotsabgabe (um 12.00 Uhr Brüsseler Zeit):
— erste Frist: 23.10.2001
— zweite Frist: 6.11.2001

20. Höhe der Bietungsgarantie: 5 EUR/Tonne

21. Anschrift für die Einsendung der Angebote und der Bietungsgarantien (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn.
Mr. T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, Büro 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brüssel; Telex 25670 AGREC
B; Fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (ausschließlich)

22. Erstattung bei der Ausfuhr (4): Die am 4.10.2001 gültige und durch die Verordnung (EG) Nr. 1902/2001 der
Kommission (ABl. L 261 vom 29.9.2001, S. 12) festgesetzte Erstattung
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Vermerke:

(1) Zusätzliche Erklärungen: Torben Vestergaard [Tel. (32-2) 299 30 50; Fax (32-2) 296 20 05].

(2) Der Auftragnehmer tritt mit dem Begünstigten oder seinem Vertreter baldmöglichst zur Bestimmung der erforderli-
chen Versandbescheinigungen in Verbindung.

(3) Der Auftragnehmer übergibt dem Begünstigten eine von einer amtlichen Stelle stammende Bescheinigung, aus der
hervorgeht, dass die in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden Normen betreffend die Kernstrahlung für die zu
liefernde Ware nicht überschritten worden sind. In der Bescheinigung über die radioaktive Belastung ist der Gehalt an
Cäsium 134 und 137 und an Jod 131 anzugeben.

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 259/98 der Kommission (ABl. L 25 vom 31.1.1998, S. 39) betrifft die Ausfuhrerstattungen.
Das in Artikel 2 derselben Verordnung genannte Datum ist das unter Nummer 22 dieses Anhangs stehende Datum.

Der Lieferant wird auf Artikel 4 Absatz 1 letzter Unterabsatz der genannten Verordnung verwiesen. Die Kopie der
Lizenz wird übermittelt, sobald die Ausfuhranmeldung angenommen wurde (zu verwendende Fax-Nummer: (32-2)
296 20 05].

(5) Der Auftragnehmer überreicht dem Empfänger oder seinem Vertreter bei der Lieferung folgende Dokumente:
— pflanzengesundheitliches Zeugnis,
— Zeugnis über Begasung.

(6) Neben Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2519/97 gilt, dass keines der gecharterten Schiffe in den jüngsten
Ausgaben der gemäß dem „Paris Memorandum of understanding and Port State Control“ (Richtlinie 95/21/EG des
Rates, ABl. L 157 vom 7.7.1995, S. 1) veröffentlichten vier Quartalsberichte angezeigt sein darf.
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ANHANG II

1. Zu charternder Schiffstyp

Die Schiffe (selbsttrimmende Massengutfrachter) müssen über mindestens fünf Luken verfügen und mit mindestens
einem Kran/Derrick-Kran pro zwei Luken ausgerüstet sein. Die Schiffe müssen in die äußere Ankerreede von
Chittagong einlaufen können; dort sollen sie nach erforderlicher Leichterung nach Chittagong (Chittagong Jetties)
verholt werden bzw. dort anlegen können. Zu diesem Zweck sollte die maximale Länge der Schiffe 610 Fuß sein.

Der Charterer/Reeder sorgt dafür, dass Bevollmächtigte an Bord die Erstschrift ihrer Bevollmächtigung mitführen und
die Schiffe unbedingt gemäß der STCW-Vereinbarung von 1995 bemannt sind. Andernfalls geht jede Schiffsverspätung
zu Lasten des Reeders.

2. Löschvorrichtung

Die Schiffe haben dem Begünstigten in dem Löschhafen kostenfrei Winden und/oder Kräne sowie die Antriebsleistung
dazu, Gien und Falle in gutem Betriebszustand sowie ausreichende Beleuchtung für gegebenenfalls erforderliche
Nachtarbeit an Bord, an Deck und in den Laderäumen zur Verfügung zu stellen. Ferner haben die Schiffe auf eigene
Kosten Windenleute zu stellen.

3. Angabe der voraussichtlichen Ankunftszeit (ETA) des Schiffs

Der Kapitän hat bei den Beauftragten des Begünstigten, Movements Chittagong — Telex 642237 CMS C BJ — (bei
gleichzeitiger Benachrichtigung von Banglaship Chittagong — Telex 66277 BSC BJ und Movestore Dhaka — Telex
642230 CMS BJ), über Funk/Kabel zehn Tage vor dem Eintreffen im Löschhafen, d. h. Chittagong, Löschanweisungen
einzuholen und dabei ETA und Tiefgang anzugeben. Die Löschanweisungen werden dem Schiff innerhalb von fünf
Tagen nach Erhalt der Anfrage des Kapitäns übermittelt.

Der Kapitän hat dem Beauftragten des Begünstigten, d. h. Movements Chittagong, Banglaship Chittagong und Move-
store Dhaka, folgende Angaben zu machen:

a) beim Auslaufen aus dem Ladehafen:
i) Lademenge,
ii) Tiefgang bei der Ankunft,
iii) TPI (Tonne je Zoll);

b) zehn Tage vorher: ETA Hafen Chittagong,

fünf Tage vorher: ETA Hafen Chittagong,

72, 48 bzw. 24 Stunden vorher: ETA Hafen Chittagong.

4. Löschgeschwindigkeit und Löschzeitberechnung

Die Ladung ist vom Begünstigten frei von Risiko und Kosten für das Schiff mit einer durchschnittlichen Geschwindig-
keit von 2 400 metrischen Tonnen per Wetter-Arbeitstag von 24 aufeinanderfolgenden Stunden zu löschen. Die Zeit
von 12.00 Uhr mittags am Donnerstag oder 17.00 Uhr an Tagen vor einem Feiertag bis 9.00 Uhr am Samstag bzw.
am folgenden Arbeitstag wird nicht umgerechnet, auch wenn sie gebraucht wird. Die Löschgeschwindigkeit ist unter
Zugrundelegung von mindestens vier betriebsbereiten Luken berechnet. Ist ihre Zahl jedoch kleiner als die angegebene
Mindestzahl, wird die Löschgeschwindigkeit entsprechend verringert.

Die Löschbereitschaftsanzeige ist nach dem Einlaufen des Schiffs in der äußeren Ankerreede von Chittagong auszuhän-
digen und anzunehmen; die Liegezeit beginnt 24 Stunden nach Eingang und Annahme der Löschbereitschaftsanzeige
während der Geschäftsstunden, (09.00-17.00) unabhängig davon, ob das Schiff am Liegeplatz festgemacht hat oder
nicht. Falls ein Lieferzeitraum von der Kommission festgesetzt worden ist, beginnt die Liegezeit jedoch nicht vor dem
ersten Tag dieses Zeitraums. Im Löschhafen wird die Zeit für das Verholen von einer Reede zur anderen, von Reede zu
Liegeplatz oder von einem Liegeplatz zum anderen auf Kosten des Reeders/Charterers nicht als Liegezeit angerechnet.

Sämtliche Löscharbeiten bedürfen der Genehmigung des Kapitäns und sind von ihm zu überwachen, auch wenn die
Stauer vom Begünstigten entlohnt werden. Der Kosten- und Zeitaufwand für etwa erforderliches Trimmen geht
ausnahmslos zu Lasten des Reeders.

Muss ein Leichter auf der Ankerreede von Chittagong wegen starker Dünung und/oder schlechtem Wetter vom
Mutterschiff ablegen, so wird der gesamte Zeitverlust nicht als Liegezeit angerechnet. Die Zeiterfassung wird ab dem
Zeitpunkt unterbrochen, zu dem der Leichter ablegt, und fortgesetzt, sobald der Leichter wieder neben dem Mutter-
schiff angelegt hat.

5. Leichterung im Löschhafen

Das erforderliche Leichtern auf der äußeren Ankerreede von Chittagong wird ausnahmslos von dem Begünstigten
durchgeführt; der Kosten- und Zeitaufwand dafür geht ausschließlich zu dessen Lasten. Bei Schiffen, die wegen zu
großen Tiefgangs nicht in die äußere Ankerreede einlaufen können, übernimmt der Charterer/Reeder auf eigene Kosten
das Leichtern auf der Ankerreede von Kutubdia. Dieses Leichtern gilt als Umladen, und die dafür eingesetzten Leichter
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werden zu den gleichen Bedingungen gelöscht wie das Mutterschiff, wobei die Zeit für das Leichtern in Kutubdia nicht
als Liegezeit angerechnet wird. Beim Leichtern gegebenenfalls verursachte Kollisionsschäden werden unmittelbar
zwischen dem Reeder des Mutterschiffs und dem Eigner des Leichters geregelt (unabhängig davon, ob sie von den
Reedern/Charterern für das Leichtern in Kutubdia oder vom Begünstigten für das Leichtern auf der äußeren Ankerreede
geheuert wurden). Ist ein Anlegen an der äußeren Ankerreede von Chittagong unsicher, geht eine Leichterung in
Kutubdia zu Lasten des Begünstigten.

Der Kapitän unterstützt den Begünstigten und/oder seine Beauftragten/Agenten/Stauer/Leichterführer jederzeit, damit
ein zügiges Löschen gewährleistet ist. Leichter müssen zur Vermeidung von Schäden mit Fendern ausgerüstet sein.

6. Liegegeld/Eilgeld

Werden die Schiffe nicht mit der in diesem Anhang vorgeschriebenen Geschwindigkeit gelöscht, so zahlt der
Begünstigte ein Liegegeld zu der im Chartervertrag vereinbarten Rate bis zu einem Höchstbetrag von 8 000 EUR je
verlorenen Tag.

Für eingesparte Löschzeit im Löschhafen ist dem Begünstigten Eilgeld in Höhe von 50 % der Liegegeldrate zu der im
Chartervertrag vereinbarten Rate bis zu einem Höchstbetrag von 4 000 EUR je eingesparten Tag zu zahlen.

Etwaiges Liegegeld oder Eilgeld im Löschhafen in der oben angegebenen Höhe ist je nach Fall vom Begünstigten an die
Kommission oder von der Kommission an den Begünstigten zu zahlen. Das etwaige Liege-/Eilgeld wird zwischen
Auftragnehmer und Kommission abgerechnet.

Die Liegezeit im Löschhafen ist nicht reversibel.

7. Verschiedenes

Etwaige Überstundenzuschläge für das Hafen- und Zollpersonal gehen zu Lasten der Partei (Reeder oder seine Agenten
bzw. Begünstigter oder seine Agenten), die die Überstunden angeordnet hat; werden die Überstunden jedoch von den
Hafenbehörden angeordnet, so gehen sie jeweils zur Hälfte zu Lasten des Begünstigten und des Reeders. Überstun-
denzuschläge für die Schiffsbesatzung gehen immer zu Lasten des Reeders.

Im Löschhafen ist das Öffnen/Verschließen der Luken in jedem Fall vom Reeder zu bezahlen. Die dafür angewandte
Zeit gilt nicht als Liegezeit.

Das erste Öffnen und das letzte Schließen der Luken im Löschhafen haben durch die Schiffsbesatzung zu erfolgen.

Verdorbene Waren werden unabhängig von ihrem Bestimmungsort vor dem Auslaufen des Schiffs nach den geltenden
Hafenvorschriften beseitigt/vernichtet.

Die Gebühr für die Einsatzleitung der Hafenarbeiter, oder jede gleichartige Gebühr, geht auf Rechnung des Reeders.

Hat der Begünstigte im Auftrag des Charterers/Reeders zusätzliche Kosten zu tragen, können sie dem Auftragnehmer
auf Rechnung des Begünstigten von der Kommission unmittelbar bezahlt werden.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1961/2001 DER KOMMISSION
vom 8. Oktober 2001

mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates hinsichtlich der
Ausfuhrerstattungen für Obst und Gemüse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom
28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für
Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 911/2001 der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 35 Absätze 8 und 11,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 2190/96 der Kommission vom
14. November 1996 mit Durchführungsbestimmungen
zur Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates hinsichtlich
der Ausfuhrerstattungen für Obst und Gemüse (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 298/
2000 (4), muss zwecks Verbesserung der Ausfuhrerstat-
tungsregelung für Obst und Gemüse in verschiedener
Hinsicht geändert werden. Der Klarheit und Verständ-
lichkeit halber sollte daher eine Neufassung vorge-
nommen und die Verordnung (EG) Nr. 2190/96 aufge-
hoben werden.

(2) Gemäß Artikel 35 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr.
2200/96 wird die Erstattung nur nach Vorlage der
entsprechenden Ausfuhrlizenz gewährt.

(3) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 der Kommis-
sion (5) sind die Durchführungsvorschriften für Einfuhr-
und Ausfuhrlizenzen sowie Vorausfestsetzungsbeschei-
nigungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse festgelegt
worden.

(4) Mit der Verordnung (EG) Nr. 3846/87 der Kommis-
sion (6), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1502/2001 (7), ist eine Nomenklatur der landwirtschaft-
lichen Erzeugnisse für Ausfuhrerstattungen erstellt
worden.

(5) Mit der Verordnung (EG) Nr. 800/1999 der Kommis-
sion (8), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
90/2001 (9), sind gemeinsame Durchführungsvor-
schriften für Ausfuhrerstattungen bei landwirtschaftli-
chen Erzeugnissen festgelegt worden. Diese Vorschriften

müssen um besondere Vorschriften für den Sektor Obst
und Gemüse ergänzt werden.

(6) Gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
2200/96 müssen die Erstattungen innerhalb der Grenzen
der in Übereinstimmung mit Artikel 300 des Vertrages
geschlossenen Übereinkünfte festgesetzt werden.

(7) Die Kommission muss die Erstattungssätze und die
erstattungsfähigen Höchstmengen festsetzen. Die Festset-
zungen müssen für die jeweiligen Erteilungszeiträume
der Ausfuhrlizenzen erfolgen und können nach Maßgabe
der wirtschaftlichen Bedingungen überprüft werden.

(8) Damit eine äußerst genaue Verwaltung der auszufüh-
renden Mengen gewährleistet ist, sollten diese Lizenzen
erst nach Ablauf einer Bedenkzeit ausgestellt werden.

(9) Die Mitgliedstaaten sollten ihre zuständigen Stellen für
die Erteilung dieser Lizenzen benennen.

(10) Damit die Regelung reibungslos funktioniert, sind
verschiedene Verfahren der Erstattungsgewährung,
einschließlich eines Ausschreibungsverfahrens, vorzu-
sehen.

(11) Ferner ist die Erteilung von Lizenzen mit Vorausfestset-
zung der Erstattung von der Stellung einer Sicherheit
abhängig zu machen.

(12) Um das reibungslose Funktionieren dieser Regelung zu
gewährleisten und Spekulanten vom Markt auszu-
schließen, ist die Übertragbarkeit der Lizenzen aufzu-
heben.

(13) Gemäß Artikel 35 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
2200/96 werden die Erstattungen auch unter Berück-
sichtigung der wirtschaftliche Aspekte der beabsichtigten
Ausfuhren festgesetzt. Zu diesem Zweck ist eine Rege-
lung zur Erteilung der Lizenzen mit Gewährung der
Erstattung im Wege der Ausschreibung vorzusehen. Vor
der Erteilung dieser Lizenzen erfragt die Kommission bei
den Bietern den Erstattungssatz, zu dem sie ausführen
wollen. Anhand dieser Angaben kann die Kommission
in Kenntnis der Sachlage über den wirtschaftlich vertret-
baren Höchsterstattungssatz entscheiden. In bestimmten
Fällen, vor allem, wenn die gebotenen Sätze zu hoch
sind, muss der Höchstsatz nach dem Verfahren des Arti-
kels 46 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 festgesetzt
werden. Die Kommission sollte die Möglichkeit haben,
erforderlichenfalls alle im Rahmen einer Ausschreibung
eingegangenen Angebote abzulehnen.

(1) ABl. L 297 vom 21.11.1996, S. 1.
(2) ABl. L 129 vom 11.5.2001, S. 3.
(3) ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 12.
(4) ABl. L 34 vom 9.2.2000, S. 16.
(5) ABl. L 152 vom 24.6.2000, S. 1.
(6) ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1.
(7) ABl. L 199 vom 24.7.2001, S. 13.
(8) ABl. L 102 vom 17.4.1999, S. 11.
(9) ABl. L 14 vom 18.1.2001, S. 22.
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(14) Es bedarf einer Definition des Begriffs des Tags der
Ausstellung der Lizenzen im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 1291/2000.

(15) Zur Erhaltung der Flexibilität der Ausfuhren von Obst
und Gemüse als leichtverderbliche Erzeugnisse ist vorzu-
sehen, dass für bestimmte Ausführen eine nicht im
voraus festgesetzte Erstattung gewährt wird, sofern nach-
träglich ein Lizenzantrag gestellt wird.

(16) Zur Vermeidung wesentlicher Überschreitungen der
Richtmengen bei der Ausstellung der Lizenzen ohne
Vorausfestsetzung der Erstattung sollte die Kommission
Lizenzanträge für einen Ausfuhrzeitpunkt, der nach
einem bestimmten Zeitpunkt liegt, ablehnen können.

(17) Die Bestimmung bzw. die Bestimmungsgruppen sollten
verbindlich vorgeschrieben sein.

(18) Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission regelmäßig
auf elektronischem Wege (E-Mail) bestimmte Angaben
über die Lizenzanträge mitteilen.

(19) Es ist sicherzustellen, dass die ausfuhrerstattungsfähigen
Erzeugnisse den gemeinschaftlichen Vermarktungs-
normen und gegebenenfalls den nationalen Qualitätsvor-
schriften für in Drittländer ausgeführtes Obst und
Gemüse entsprechen. Dies muss ausnahmslos für alle
Lieferungen zur Bevorratung von Schiffen und Flug-
zeugen gelten, die einer Ausfuhr aus der Gemeinschaft
gleichgestellt sind; daher dürfen die Bestimmungen von
Artikel 6 Absatz 5 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 2190/96 nicht übernommen werden.

(20) Die ausgeführte Menge, für die eine Erstattung gezahlt
werden kann, darf die Menge nicht überschreiten, für die
die Lizenz erteilt wurde.

(21) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für frisches Obst und Gemüse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Erstattungsverfahren

(1) Die in Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96
genannten Ausfuhrerstattungen werden aufgrund einer
Ausführlizenz gewährt, die nach einem der folgenden vier
Verfahren erteilt werden kann:

a) Standardverfahren der Erteilung einer Lizenz mit Vorausfest-
setzung der Erstattung, nachstehend „Verfahren A1“
genannt;

b) Sonderverfahren der Erteilung einer Lizenz mit Vorausfest-
setzung der Erstattung, nachstehend „Verfahren A2“
genannt;

c) Ausschreibung zur Erteilung einer Lizenz mit Vorausfestset-
zung der Erstattung, nachstehend „Verfahren A3“ genannt;

d) Verfahren der Erteilung einer Lizenz ohne Vorausfestsetzung
der Erstattung, nachstehend „Verfahren B“ genannt.

Die Lizenzen sind nicht übertragbar.

(2) Bei den Verfahren A1 und A2 werden die Erstattungs-
sätze, die für die Lizenzerteilung in Betracht kommenden
Mengen sowie die Gültigkeitsdauer dieser Lizenzen von der
Kommission nach dem Verfahren des Artikels 46 der Verord-
nung (EG) Nr. 2200/96 festgesetzt. Die bei dem Verfahren A2
festgesetzten Sätze und Mengen haben jedoch nur Richtwert.

Diese Festsetzungen erfolgen nach Lizenzantragszeiträumen.

(3) Bei dem Verfahren A3 beschließt die Kommission nach
dem Verfahren des Artikels 46 der Verordnung (EG) Nr. 2200/
96 die Eröffnung einer Ausschreibung und setzt die Richtsätze,
die Richtmengen, für die Lizenzen erteilt werden können, die
Fristen für die Einreichung der Angebote sowie die Gültigkeits-
dauer der Lizenzen fest.

(4) Beim Verfahren B setzt die Kommission nach dem
Verfahren des Artikels 46 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96
die Richtmengen und Richterstattungssätze fest.

Diese Festsetzungen erfolgen nach Ausfuhrzeiträumen.

(5) Die Kommission kann in Ausnahmefällen die in den
Absätzen 2 und 4 genannten Sätze, die in den Absätzen 2, 3
und 4 genannten Mengen sowie die Gültigkeitsdauer der in den
Absätzen 2 und 3 genannten Lizenzen entsprechend der
Entwicklung der Gemeinschaftserzeugung und der
Ausfuhrperspektiven überprüfen.

Artikel 2

Bestimmungen für das Verfahren A1

(1) Die Marktbeteiligten können bei den von den Mitglied-
staaten bezeichneten zuständigen Stellen eine Lizenz nach dem
Verfahren A1 beantragen, um eine Erstattung in Höhe des am
Tag der Antragstellung geltenden Betrags zu erhalten.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission je nach Tag
der Antragstellung gemäß den Bestimmungen von Artikel 7
Absatz 3 die Mengen mit, für die Lizenzen beantragt wurden,
mit Ausnahme der Mengen in den Anträgen, die gemäß Artikel
5 Absatz 4 abgelehnt wurden.

(3) Die Kommission prüft für jede Erzeugniskategorie und
jeden Tag der Antragstellung, ob die insgesamt beantragten
Mengen größer sind als die in Artikel 1 Absatz 2 genannte
Menge
— abzüglich der Mengen, für die innerhalb des laufenden

Erteilungszeitraums Lizenzen nach dem Verfahren A1
erteilt wurden,

— zuzüglich der Mengen, die die gemäß Absatz 5 zurückgezo-
genen Anträge betreffen,

— zuzüglich der Mengen, für die Lizenzen erteilt, jedoch nicht
verwendet wurden,

— zuzüglich der nicht verwendeten Mengen im Rahmen der
Toleranz gemäß Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung (EG)
Nr. 1291/2000.

Für den Fall der Überschreitung setzt die Kommission einen
Satz für die mengenbezogene Lizenzerteilung fest oder
beschließt, die Anträge abzulehnen.

(4) Die Ausfuhrlizenzen werden am fünften Arbeitstag nach
dem Tag der Antragstellung erteilt, sofern nicht inzwischen die
in Absatz 3 Unterabsatz 2 genannten Maßnahmen getroffen
wurden.
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(5) Im Fall der Festsetzung eines Satzes für die mengenbezo-
gene Lizenzerteilung gemäß Absatz 3 Unterabsatz 2 können
die Anträge binnen einer Frist von zehn Arbeitstagen ab dem
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Satzes zurückgezogen
werden. Wird der Antrag zurückgezogen, so wird die Sicherheit
freigegeben. Im Fall der Ablehnung eines Antrags wird die
Sicherheit ebenfalls freigegeben.

Wurde eine Lizenz erteilt, bevor der Lizenzantrag zurückge-
zogen wurde, so muss die Lizenz der in Artikel 7 Absatz 1
genannten Stelle zwecks Annullierung gleichzeitig mit der
Notifizierung der Zurückziehung des entsprechenden Antrags
übergeben werden.

Artikel 3

Bestimmungen für das Verfahren A2

(1) Die Lizenzen nach Verfahren A2 werden von den Markt-
beteiligten innerhalb der in Artikel 1 Absatz 2 genannten
Antragszeiträume bei den von den Mitgliedstaaten bezeich-
neten zuständigen Stellen beantragt, um eine Erstattung zu
einem endgültigen Satz und für eine bestimmte Menge an
Erzeugnissen gewährt zu bekommen, die an dem tatsächlichen
Tag der Antragstellung gelten.

Als „tatsächlicher Tag der Antragstellung“ im Sinne dieser
Verordnung gilt der Tag, an dem die in Unterabsatz 1
genannten Anträge gestellt worden sein müssen.

(2) Die Lizenzanträge sind in Feld 20 mit mindestens einem
der folgenden Vermerke zu versehen, wobei der vom Antrag-
steller für die Ausfuhr beantragte Erstattungsmindestsatz ganz-
zahlig in EUR je Tonne Eigengewicht auszudrücken ist:

— Solicitud condicionada a la fijación, por parte de la Comi-
sión, de un tipo de restitución superior o igual a … [tipo
mínimo solicitado por el solicitante del certificado] EUR/
tonelada neta, en la fecha efectiva de la solicitud

— Ansøgning betinget af, at Kommissionen fastsætter en resti-
tutionssats på mindst … (den minimumssats, licensansø-
geren ansøger om) EUR/t netto på den faktiske ansøgnings-
dato

— Antrag vorbehaltlich eines von der Kommission am tatsäch-
lichen Tag der Antragstellung festgesetzten Erstattungs-
satzes von mindestens … EUR/t Eigengewicht (vom
Antragsteller beantragter Satz)

— Αίτηση µε την επιφύλαξη του καθορισµού από την Επιτροπή
ύψους επιστροφής ανώτερου ή ίσου προς … (ελάχιστο ύψος
που ζητά ο υποβάλλων αίτηση πιστοποιητικού) ευρώ/τόνο
καθαρού βάρους κατά την πραγµατική ηµεροµηνία της αίτησης

— Application subject to the fixing by the Commission of a
refund rate of not less than EUR … /t net (minimum rate
sought by the applicant) on the actual date of application

— Demande sous réserve de la fixation par la Commission
d'un taux de restitution supérieur ou égal à … (taux
minimal demandé par le demandeur de certificat) EUR/t net
à la date effective de la demande

— Domanda condizionata alla fissazione, da parte della
Commissione, di un tasso di restituzione superiore o pari a
… (tasso minimo chiesto dal richiedente del titolo) EUR/t
netta alla data effettiva della domanda

— Aanvraag onder voorbehoud dat de Commissie op de daad-
werkelijke aanvraagdatum een restitutie vaststelt die niet
lager is dan … EUR/ton netto (door de certificaataanvrager
gevraagde minimumrestitutie)

— Pedido sob reserva da fixação pela Comissão de uma taxa
de restituição superior ou igual a … (taxa mínima pedida
pelo requerente de certificado) EUR/tonelada líquida na data
efectiva do pedido

— Hakemus, joka edellyttää, että komissio vahvistaa tuki-
määrän, joka on vähintään … euroa/nettotonni (todistuksen
hakijan pyytämä vähimmäismäärä) tosiasiallisena hakupäi-
vänä

— Ansökan med förbehåll för att kommissionen fastställer ett
bidragsbelopp på minst … (minimibidragssats som den
licenssökande begärt) euro/ton nettovikt vid det faktiska
datumet för ansökan.

Der Lizenzantragsteller kann keinen Mindestsatz beantragen,
der den um 50 % erhöhten Richtsatz übersteigt.

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission gemäß
den Bestimmungen von Artikel 7 Absatz 3 bis spätestens 12
Uhr (Brüsseler Zeit) des zweiten, auf den Antragszeitraum
folgenden Arbeitstags eine Mitteilung, in der die Mengen aufge-
führt sind, für die Lizenzen beantragt wurden, mit Ausnahme
der Mengen in den Anträgen, die gemäß Artikel 5 Absatz 4
abgelehnt wurden.

(4) Nach Ablauf jedes Lizenzantragszeitraums setzt die
Kommission Folgendes fest:

— den tatsächlichen Tag der Antragstellung gemäß Absatz 1,

— den endgültigen Erstattungssatz, der zu diesem Zeitpunkt
gilt,

— die Sätze für die mengenbezogenen Lizenzen, die zu dem
tatsächlichen Tag der Antragstellung beantragt worden sein
müssen,

oder beschließt erforderlichenfalls, die Anträge abzulehnen.

(5) Die in Absatz 2 genannten Anträge, die Sätze betreffen,
die über den entsprechenden von der Kommission festgesetzten
endgültigen Sätzen liegen, werden als nichtig betrachtet.

(6) Die Ausfuhrlizenzen werden von den Mitgliedstaaten am
dritten auf den tatsächlichen Tag der Antragstellung folgenden
Arbeitstag erteilt.

(7) Für Lizenzanträge, die nach Absatz 5 als nichtig
betrachtet werden, und für Lizenzanträge, die nach Absatz 4
abgelehnt wurden, wird die Sicherheit freigegeben.

Artikel 4

Bestimmungen für das Verfahren A3 (Ausschreibung)

(1) Die Interessenten beteiligen sich an der Ausschreibung
durch Einreichung schriftlicher Angebote bei der zuständigen
Stelle eines Mitgliedstaats gegen Empfangsbescheinigung, um
eine Lizenz nach dem in Artikel 1 Absatz 3 genannten
Verfahren A3 zu erhalten.
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(2) Das Angebot erfolgt mittels des ordnungsgemäß ausge-
füllten Lizenzantrag gemäß Abschnitt 2 der Verordnung (EG)
Nr. 1291/2000 mit gemeinsamen Durchführungsvorschriften
für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen sowie Vorausfestsetzungs-
bescheinigungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse, der in Feld
20 folgende Angaben enthält:

— die Nummer der Verordnung zur Eröffnung der Ausschrei-
bung;

— den Ausfuhrerstattungssatz, ausgedrückt in ganzen Euro je
Tonne Eigengewicht.

Ein Angebot ist nur gültig, wenn es spätestens am letzten Tag
der Angebotsfrist um 12 Uhr (Brüsseler Zeit) eingereicht
worden ist. Fällt der letzte Tag für die Einreichung der Ange-
bote in einem Mitgliedstaat auf einen Feiertag, an dem die
zuständige Empfangsstelle geschlossen ist, so läuft die Einrei-
chungsfrist um 12 Uhr des letzten vorhergehenden Arbeitstags
ab.

(3) Die Auswertung der Angebote erfolgt durch die betref-
fende zuständige Stelle unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die
zur Auswertung zugelassenen Personen sind zur Geheimhal-
tung verpflichtet. Die Angebote, die berücksichtigt werden
können, werden der Kommission ohne Namensnennung
gemäß den Bestimmungen von Artikel 7 Absatz 3 spätestens
am ersten Arbeitstag nach Ablauf der Angebotsfrist um 12 Uhr
(Brüsseler Zeit) mitgeteilt.

(4) Unter Berücksichtigung der eingereichten Angebote und
insbesondere der Lage und der voraussichtlichen Entwicklung
des Marktes der betreffenden Erzeugnisse setzt die Kommission
den Höchstsatz der Ausfuhrerstattung für jede Kategorie der
auszuführenden Erzeugnisse sowie alle Bestimmungen bzw.
Bestimmungsgruppen fest. Der Zuschlag wird dem- oder denje-
nigen Bietern, deren Angebot dem Höchstsatz der Ausfuhrer-
stattung entspricht oder diesen Satz unterschreitet, für den
Angebotssatz und die Angebotsmenge erteilt. Entspricht das
Angebot jedoch genau dem Höchstsatz der Erstattung, so kann
die Zuschlagsmenge gekürzt werden, indem die Kommission
einen Satz der mengenbezogenen Lizenzerteilung festsetzt. Die
Kommission kann auch alle Angebote ablehnen, indem sie den
Höchstsatz auf Null festsetzt.

Überschreitet der Höchstsatz, der für die mengenbezogene
Lizenzerteilung bis zur Richtmenge erforderlich ist, den Richt-
satz um mehr als 50 % oder tritt eine außergewöhnliche Lage
ein, so wird der Höchstsatz nach dem Verfahren des Artikels
46 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 festgesetzt.

(5) Spätestens am dritten Arbeitstag nach Veröffentlichung
des Höchstsatzes der Erstattung erteilt die zuständige Stelle den
Zuschlagsempfängern für die zugeteilte Menge die Ausfuhrli-
zenz, in deren Feld 22 die in dem Angebot enthaltene Erstat-
tung gemäß Artikel 5 Absatz 7 eingetragen wird. Die Sicher-
heit, die von den Bietern geleistet wurde, deren Angebot den
Höchstsatz der Ausfuhrerstattung übersteigt, wird freigegeben.

Artikel 5

Gemeinsame Bestimmungen zu den Verfahren A1, A2 und
A3

(1) Für die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a), b) und c)
genannten Lizenzen A1, A2 und A3 gelten die Vorschriften des
Artikels 18 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999. Die
Bestimmungen oder Bestimmungsgruppen werden in Feld 7
der Lizenzanträge und der Lizenzen angegeben.

(2) In Feld 22 der Lizenzen ist mindestens einer der
folgenden Vermerke einzutragen:

— Restitución válida para … toneladas netas [cantidad para la
que se haya expedido el certificado], como máximo

— Restitutionen gælder for højst … ton(s) netto (den mængde,
licensen er udstedt for)

— Erstattung gültig für höchstens … Tonnen Eigengewicht
(Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

— Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται
το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

— Refund valid for not more than … tonnes net (quantity for
which licence issued)

— Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certi-
ficat est délivré) au maximum … tonnes net

— Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il
quale è rilasciato il titolo) t nette

— Restitutie geldig voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor
het certificaat wordt afgegeven) ton netto

— Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é
emitido o certificado) toneladas líquidas, no máximo

— Tukea myönnetään enintään … nettotonnin määrälle
(määrä, jolle todistus on myönnetty)

— Bidrag som gäller för högs …. ton nettovikt (kvantitet för
vilken licensen är utfärdad).

(3) Den Lizenzanträgen ist der Nachweis der Stellung einer
Sicherheit von 20 EUR/t Eigengewicht, gegebenenfalls höchs-
tens in Höhe des Erstattungssatzes, beizufügen. Bei Anwendung
dieser Bestimmung ist im Rahmen des Verfahrens A2 die Rich-
terstattung und im Rahmen des Verfahrens A3 die im Angebot
angegebene Erstattung zugrunde zu legen.

(4) Für jeden Beantragungszeitraum und jede Lizenzart
dürfen die von dem Wirtschaftsteilnehmer für eine Erzeugnis-
kategorie im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 3 und
eine Bestimmung bzw. Bestimmungsgruppe gestellten Anträge
insgesamt nicht auf eine Menge lauten, die die Hälfte der für
diese Erzeugniskategorie und diese Bestimmung bzw. Bestim-
mungsgruppe in dem betreffenden Beantragungszeitraum
vorgesehene Menge übersteigt.

Wird diese Menge im Verlauf eines Beantragungszeitraums
angehoben, so dürfen die danach gestellten Anträge nicht auf
eine Menge lauten, die größer ist als die Hälfte der genannten
Anhebung.

Jeder Antrag, der den Unterabsätzen 1 und 2 nicht entspricht,
wird von den Mitgliedstaaten von vornherein abgelehnt.
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(5) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission gemäß Artikel
7 Absatz 3 Folgendes mit:

— die Mengen, für die Lizenzanträge zurückgezogen wurden;

— die Mengen, für die Lizenzen erteilt, jedoch nicht verwendet
wurden, sowie die Mengen, die im Rahmen der Toleranz
gemäß Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1291/
2000 nicht verwendet wurden;

— den Tag der Antragstellung und das Verfahren zur Erteilung
der Lizenzen gemäß Artikel 1 Absatz 1 bei den im ersten
und zweiten Gedankenstrich genannten Mengen.

Da das Ausfuhrjahr vom 1. Juli bis zum 30. Juni des darauffol-
genden Jahres läuft, werden die Mengen, für die in einem
früheren Ausfuhrjahr erteilte Lizenzen zurückgezogen oder
nicht ausgeschöpft wurden, jedoch nicht mitgeteilt.

(6) Die Gültigkeitsdauer der Lizenzen beginnt mit dem Tag
ihrer Erteilung im Sinne des Artikels 23 Absatz 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1291/2000.

Bei für eine oder mehrere der in Anhang I aufgeführten Bestim-
mungen geltenden Ausfuhrlizenzen für Äpfel beginnt die
Gültigkeitsdauer der Lizenzen hingegen

— am 15. Juli des laufenden Jahres für Lizenzen, die zwischen
dem Tag, der sich durch Abzug der Gültigkeitsdauer vom
15. Juli ergibt, und dem 14. Juli ausgestellt wurden;

— am Tag der Ausstellung für Lizenzen, die zwischen dem 15.
Juli und dem Ende des Monats Februar des Folgejahres
ausgestellt wurden.

Für Lizenzen, die zwischen dem Tag, der sich durch Abzug der
Gültigkeitsdauer vom 1. März ergibt, und dem Ende des
Monats Februar ausgestellt werden, ist die Gültigkeitsdauer bis
zum Ende des Monats Februar begrenzt.

Wenn der Beginn der Gültigkeitsdauer nicht dem Tag der Ertei-
lung im Sinne von Unterabsatz 1 entspricht, ist er in Feld 22
der Lizenz wie folgt anzugeben:

— Certificado válido a partir del … [fecha de comienzo del
período de validez]

— Licensen er gyldig fra … (gyldighedsperiodens begyndelse)

— Lizenz gültig ab … (Beginn der Gültigkeitsdauer)

— Πιστοποιητικό ισχύον από … (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος)

— Licence valid from … (date of commencement of validity)

— Certificat valable à partir du … (date de début de validité)

— Titolo valido dal … (data di decorrenza della validità)

— Certificaat geldig vanaf … (datum van begin van de geldig-
heidsduur)

— Certificado válido a partir de … (data de início da validade)

— Todistus voimassa … (voimassaolon alkamispäivä) alkaen

— Licens giltig från … (datum för giltighetstidens början).

Die in Unterabsatz 2 genannten Lizenzen werden zwischen
dem 1. März und dem Tag, der sich durch Abzug der Gültig-
keitsdauer vom 15. Juli ergibt, nicht erteilt. Bei den Ausfuhrli-
zenzen für Äpfel mit anderen Bestimmungen, deren Gültig-
keitsdauer teilweise in den Zeitraum vom 1. März bis zum 14.

Juli fällt, darf die Bestimmung nicht in eine in Anhang I
genannte Bestimmung umgeändert werden.

(7) Der gültige Erstattungssatz ist wie folgt in Feld 22 der
Lizenz anzugeben:

— Certificado con fijación anticipada de la restitución a un
tipo de … EUR/t neta

— Licens med forudfastsættelse af restitutionen til … EUR/ton
netto

— Lizenz mit Vorausfestsetzung der Erstattung zum Satz von
… EUR/t Eigengewicht

— Πιστοποιητικό µε προκαθορισµό της επιστροφής σε … ευρώ/
τόνο καθαρού βάρους

— Licence with refund fixed in advance at EUR …/tonne net

— Certificat avec fixation à l'avance de la restitution au taux de
… EUR/t net

— Titolo con fissazione anticipata della restituzione al tasso di
… EUR/t netta

— Certificaat met vaststelling vooraf van de restitutie op
… EUR/ton netto

— Certificado com prefixação da restituição à taxa de
… EUR/t líquida

— Todistus, jossa vientitueksi on vahvistettu ennakolta
… euroa/nettotonni

— Licens med förutfastställelse av bidraget på ett belopp av
… euro/ton nettovikt.

(8) Die im Rahmen der Toleranz gemäß Artikel 8 Absatz 4
der Verordnung (EG) Nr. 1921/2000 ausgeführte Menge ist
nicht erstattungsfähig.

Artikel 6

Bestimmungen für das Verfahren B

(1) Abweichend von Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr.
800/1999 werden die in Artikel 1 Absatz 4 genannten
Lizenzen des Typs B von den Marktbeteiligten bei den zustän-
digen Behörden der Mitgliedstaaten spätestens am zweiten
Arbeitstag nach dem der Annahme der Ausfuhranmeldung für
die Erzeugnisse beantragt, um eine Erstattung zu einem Satz
gewährt zu bekommen, der für den betreffenden Ausfuhrzeit-
raum gilt.

Lizenzanträge gelten als an dem Tag gestellt, an dem die
Ausfuhranmeldung für die Erzeugnisse angenommen wurde.

Bei Ausfuhrlizenzen für Äpfel mit einer oder mehrerer der in
Anhang I aufgeführten Bestimmungen können diese Anträge
jedoch nur zwischen dem 15. Juli und dem Ende des Monats
Februar des darauffolgenden Jahres gestellt werden.

(2) Den Lizenzanträgen muss eine Kopie der Ausfuhranmel-
dung über die betreffenden Erzeugnisse beigefügt sein. Die
Anmeldung muss mindestens einen der folgenden Vermerke
tragen:

— Exportación para la que se presentará una solicitud a poste-
riori de certificado de exportación sin fìjación anticipada de
la restitución (sistema B)
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— Udførsel, for hvilken der efterfølgende ansøges om eks-
portlicens uden forudfastsættelse af restitutionen (system B)

— Ausfuhr, für die nachträglich eine Ausfuhrlizenz ohne
Vorausfestsetzung der Erstattung beantragt wird (System B)

— Εξαγωγή για την οποία θα υποβληθεί αίτηση εκ των υστέρων
για την έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής χωρίς προκαθορισµό
της επιστροφής (σύστηµα Β)

— Export to be the subject of an a posteriori application for an
export licence without advance fixing of the refund (system
B)

— Exportation qui fera l'objet d'une demande a posteriori de
certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitu-
tion (système B)

— Esportazione che sarà oggetto di una domanda a posteriori
di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della
restituzione (sistema B)

— Uitvoer waarvoor achteraf een uitvoercertificaat zonder
vaststelling vooraf van de restitutie (B-stelsel) zal worden
aangevraagd

— Exportação que será objecto de um pedido a posteriori de
certificado de exportação sem prefixação da restituição
(sistema B)

— Vientiä, josta jätetään jälkikäteen vientitodistus, johon ei
sisälly tuen ennakkovahvistusta, koskeva hakemus (B-
menettely)

— Export som kräver en ansökan i efterhand om exportlicens
utan förutfastställelse av bidraget (system B).

(3) Artikel 18 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999
findet auf Lizenzen B Anwendung. Die Bestimmungen bzw.
Gruppen von Bestimmungen sind in Feld 7 der Lizenzanträge
und Lizenzen anzugeben.

(4) Die Lizenzanträge und die Lizenzen tragen in Feld 20
mindestens einen der folgenden Vermerke:

— Solicitud de certificado de exportación sin fijación antici-
pada de la restitución con arreglo al artículo 6 del Regla-
mento (CE) no …/2001

— Ansøgning om eksportlicens uden forudfastsættelse af resti-
tutionen, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. …/2001

— Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz ohne Vorausfest-
setzung der Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung
(EG) Nr. …/2001

— Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής χωρίς προκαθορι-
σµό της επιστροφής σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. …/2001

— Application for export licence without advance fixing of the
refund in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No
…/2001

— Demande de certificat d'exportation sans fixation à l'avance
de la restitution conformément à l'article 6 du règlement
(CE) no …/2001

— Domanda di titolo di esportazione senza fissazione antici-
pata della restituzione, ai sensi dell'articolo 6 del regola-
mento (CE) n. …/2001

— Aanvraag om een uitvoercertificaat zonder vaststelling
vooraf van de restitutie overeenkomstig artikel 6 van
Verordening (EG) nr. …/2001

— Pedido de certificado de exportação sem prefixação da resti-
tuição, nos termos do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o
…/2001

— Asetuksen (EY) N:o …/2001 6 artiklan mukainen vientito-
distushakemus ilman tuen ennakkovahvistusta

— Ansökan om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget
enligt artikel 6 i förordning (EG) nr …/2001.

(5) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission gemäß Artikel
7 Absatz 3 Folgendes mit:

— die Mengen, für die Lizenzen beantragt wurden, je nach
Datum der Antragstellung im Sinne von Absatz 1 Unterab-
satz 2;

— die Mengen, für die Lizenzanträge während des laufenden
Ausfuhrzeitraums zurückgezogen wurden;

— die während des laufenden Ausfuhrzeitraums nicht ausge-
schöpften Mengen.

In dieser Mitteilung werden nicht die Mengen aufgeführt, für
die die Anträge gemäß Absatz 6 dieses Artikels abgelehnt
werden.

(6) Wenn die für ein Erzeugnis und eine Bestimmung bzw.
eine Gruppe von Bestimmungen beantragten Mengen die für
den laufenden Ausfuhrzeitraum vorgesehene Richtmenge über-
schreiten oder zu überschreiten drohen, kann die Kommission
einen Zeitpunkt festsetzen, ab dem die Lizenzanträge, für die
die Ausfuhranmeldung von Erzeugnissen später während des
laufenden Ausfuhrzeitraums angenommen wurde, abgelehnt
werden.

(7) Nach jedem Ausfuhrzeitraum prüft die Kommission
anhand der ihr zur Verfügung stehenden Informationen für
jedes Erzeugnis und jede Bestimmung bzw. Gruppe von
Bestimmungen, ob die beantragten Mengen die vorgesehenen
Richtmengen überschreiten, und setzt die endgültigen Erstat-
tungssätze fest. Im Fall der Überschreitung kann die Kommis-
sion den Erstattungssatz für diese Transaktionen kürzen.

Damit die jährlichen Obergrenzen, die sich aus den gemäß
Artikel 300 des EG-Vertrags geschlossenen Übereinkünften
ergeben, eingehalten werden, kann die Kommission ferner
einen für die mengenbezogene Lizenzerteilung geltenden Satz
für die beantragten Mengen festsetzen.

(8) Die Ausführlizenzen werden am vierzehnten Arbeitstag
nach Ablauf de Ausfuhrzeitraums für diesen Zeitraum erteilt.
Die Lizenz muss in Feld 22 mindestens einen der folgenden
Vermerke enthalten, ergänzt um den gegebenenfalls gemäß
Absatz 7 Unterabsatz 1 festgesetzten Erstattungssatz und die
gegebenenfalls um den Erteilungssatz gemäß Absatz 7 Unterab-
satz 2 verringerte Menge:

— Certificado de exportación sin fijación anticipada de la resti-
tución por una cantidad de … kilogramos de los productos
que se indican en la casilla 16, a un tipo de … EUR/tone-
lada neta

— Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen for en
mængde på … kg produkter, anført i rubrik 16, til en sats
på … EUR/ton netto

— Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung für
eine Menge von … kg der in Feld 16 genannten Erzeug-
nisse zum Satz von … EUR/t Eigengewicht
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— Πιστοποιητικό εξαγωγής χωρίς προκαθορισµό της επιστροφής
για ποσότητα … χιλιογράµµων των προϊόντων που αναγρά-
φονται στη θέση 16, ύψους … ευρώ/τόνο καθαρού βάρους

— Export licence without advance fixing of the refund for …
kilograms of products as listed in box 16, at a rate of
EUR …/tonne net

— Certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitu-
tion pour une quantité de … kilogrammes de produits
figurant à la case 16, au taux de … EUR/t net

— Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della resti-
tuzione per un quantitativo di … kg dei prodotti indicati
nella casella 16, al tasso di … EUR/t netta

— Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie
voor een hoeveelheid van … kg van de in vak 16
genoemde producten, met eenheidsbedrag van de restitutie
… EUR/ton netto

— Certificado de exportação sem prefixação da restituição
para uma quantidade de … quilogramas de produtos indi-
cados na casa 16, à taxa de … EUR/tonelada líquida

— Vientitodistus, joka ei sisällä vientituen ennakkovahvistusta,
… kilogramman määrälle kohdassa 16 mainittuja tuotteita,
tuen määrä … euroa/nettotonni

— Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en kvan-
titet av … kilo av de produkter som anges i fält 16, till ett
belopp av … euro/ton nettovikt.

Beläuft sich jedoch der Erstattungssatz bzw. der für die
mengenbezogene Lizenzerteilung geltende Satz gemäß Absatz
7 auf Null, so werden die Anträge abgelehnt.

(9) Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 gilt
nicht für die in diesem Artikel genannten Lizenzen.

Diese Lizenzen werden von dem Betreffenden direkt der für die
Auszahlung der Ausfuhrerstattung zuständigen Zahlstelle
vorgelegt. Diese Stelle bucht die entsprechende Menge von der
Lizenz ab und versieht diese mit ihrem Sichtvermerk.

Artikel 7

Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Mitgliedstaaten bezeichnen die zuständige(n)
Stelle(n), die für die Erteilung der Ausfuhrlizenzen zuständig ist
(sind), und unterrichten die Kommission davon.

(2) In Feld 16 der Lizenzanträge und der Lizenzen ist der
Erzeugniscode der Nomenklatur der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse für Ausfuhrerstattungen gemäß der Verordnung
(EWG) Nr. 3846/87 einzutragen.

Allerdings können im Lizenzantrag und in der Lizenz mehrere
Codes gleichzeitig eingetragen werden, wenn dafür derselbe
Erstattungssatz gilt und die Codes Erzeugnissen derselben Kate-
gorie entsprechen.

Im Sinne von Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1291/2000 sind unter „Kategorie“ folgende Erzeugnisklassen
zu verstehen:

— Tomaten/Paradeiser des KN-Codes 0702 00 00,

— Mandeln ohne Schale der KN-Codes 0802 12 10 und
0802 12 90,

— Haselnüsse (Corylus ssp.) der KN-Codes 0802 21 00 und
0802 22 00,

— Walnüsse in der Schale des KN-Codes 0802 31 00,

— Orangen der KN-Codes 0805 10 10 bis 0805 10 80,

— Clementinen des KN-Codes 0805 20 10,

— Monreales und Satsumas des KN-Codes 0805 20 30,

— Mandarinen und Wilkings des KN-Codes 0805 20 50,

— Tangerinen des KN-Codes 0805 20 70,

— ähnliche Zitrushybriden des KN-Codes 0805 20 90,

— Zitronen (Citrus limon, Citrus limonum) des KN-Codes
0805 30 10,

— Limetten (Citrus aurantifolia) des KN-Codes 0805 30 90,

— Tafeltrauben des KN-Codes 0806 10 10,

— Äpfel der KN-Codes 0808 10 10 bis 0808 10 90,

— Pfirsiche einschließlich Brügnolen und Nektarinen der KN-
Codes 0809 30 10 und 0809 30 90.

(3) a) Die Mitteilungen gemäß Artikel 2 Absatz 2, Artikel 3
Absatz 3, Artikel 4 Absatz 3, Artikel 5 Absatz 5 und
Artikel 6 Absatz 5

— werden aufgeschlüsselt nach Erzeugniskategorien im
Sinne von Absatz 2, Unterabsatz 3 und gegebenen-
falls nach Bestimmungen oder Bestimmungsgruppen;

— tragen gegebenenfalls den Vermerk „GATT-
Nahrungsmittelhilfe“, wenn sie eine Erstattung
betreffen, die gemäß Artikel 10 Absatz 4 des im
Rahmen der multilateralen Handelsverhandlungen
der Uruguay-Runde geschlossenen Übereinkommens
über die Landwirtschaft gewährt wurde;

— tragen die Angabe „keine“, wenn es keine bean-
tragten, zurückgenommenen bzw. ungenutzten
Mengen gibt;

— müssen der Kommission auf elektronischem Wege
(E-Mail) auf dem von der Kommission zu diesem
Zweck an die Mitgliedstaaten übermittelten Formular
übersandt werden.

b) Die Mitteilungen gemäß Artikel 2 Absatz 2, Artikel 5
Absatz 5 und Artikel 6 Absatz 5 erfolgen am Montag
und Donnerstag jeder Woche bis spätestens 12 Uhr
(Brüsseler Zeit) und betreffen die Anträge, die zwischen
dem Tag der vorhergehenden Mitteilung und dem Vortag
der Mitteilung bei den Mitgliedstaaten eingegangen sind,
sowie die Angaben, die bei den Mitgliedstaaten während
dieses Zeitraums über die zurückgenommenen und
ungenutzten Mengen eingegangen sind. Ist der Montag
oder Donnerstag ein Feiertag für die Kommission, so
kann diese die Tage der Mitteilung vorübergehend
ändern.

c) Fällt der in Buchstabe b) vorgesehene Tag der Mitteilung
auf einen einzelstaatlichen Feiertag, so wird sie vom
betreffenden Mitgliedstaat am letzten vorhergehenden
Arbeitstag bis spätestens 15.00 Uhr (Brüsseler Zeit) über-
mittelt.
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(4) Zusätzlich zu den Bedingungen der Verordnung (EG) Nr.
800/1999 werden Erstattungen nur vorbehaltlich der Vorlage
folgender Unterlagen gezahlt:
— bei Erzeugnissen, für die eine gemeinsame Vermarktungs-

norm festgesetzt wurde, Vorlage der Kontrollbescheinigung
gemäß Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1148/
2001 (1);

— bei Erzeugnissen, für die keine gemeinsame Vermarktungs-
norm festgesetzt wurde, und sofern nationale Vorschriften
für die Qualität von nach Drittländern ausgeführtem Obst
und Gemüse gelten, Vorlage einer von den Kontrollstellen
der Mitgliedstaaten ausgestellten Bescheinigung darüber,
dass diese Erzeugnisse zum Zeitpunkt der Kontrolle den
genannten Vorschriften entsprachen.

Artikel 8

Aufhebung

Die Verordnung (EG) Nr. 2190/96 wird aufgehoben.

Ihre Bestimmungen gelten jedoch weiterhin für die Ausfuhren,
für die der Lizenzantrag vor dem 9. November 2001 für die

Verfahren A1 und A2 und vor dem 16. November 2001 für
das Verfahren B eingereicht wurde.

Verweisungen auf die aufgehobene Verordnung gelten als
Verweisungen auf die vorliegende Verordnung und sind
entsprechend der Übereinstimmungstabelle in Anhang II zu
lesen.

Artikel 9

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt für die Ausfuhren, für die der Lizenzantrag ab dem 9.
November 2001 für die Verfahren A1, A2 und A3 und ab dem
16. November 2001 für das Verfahren B eingereicht wurde.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 156 vom 13.6.2001, S. 9.
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ANHANG I

Bestimmungen gemäß Artikel 5 Absatz 6 und Artikel 6 Absatz 1

Hongkong SAR

Singapur

Malaysia

Sri Lanka

Indonesien

Thailand

Taiwan

Papua-Neuguinea

Laos

Kambodscha

Vietnam

Japan

Uruguay

Paraguay

Argentinien

Mexiko

Costa Rica
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Verordnung (EG) Nr. 2190/96 Vorliegende Verordnung

Artikel Absatz Artikel Absatz

ANHANG ΙΙ

Übereinstimmungstabelle

1 1 1 1

1 2 1 2

1 3

1 3 1 4

1 4 1 5

2 1 2 1

2 2 2 2

2 3 2 3

2 4 2 4

2 5 2 5

3 1 3 1

3 2 3 2

3 3 3 3

3 4 3 4

3 5 3 5

3 6 3 6

3 7 3 7

4 1

4 2

4 3

4 4

4 5

4 1 5 1

4 2 5 2

4 2a 5 3

4 3 5 4

4 4 5 5

4 5 5 6

4 5a 5 7

4 6 5 8
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Verordnung (EG) Nr. 2190/96 Vorliegende Verordnung

Artikel Absatz Artikel Absatz

5 1 6 1

5 2 6 2

5 2a 6 3

5 3 6 4

5 4 6 5

5 5 6 6

5 6 6 7

5 7 6 8

5 8 6 9

6 1 7 1

6 2 7 2

6 3 7 3

6 4 7 4

6 5 7 5

8

9
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1962/2001 DER KOMMISSION
vom 8. Oktober 2001

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1429/95 mit Durchführungsbestimmungen für die Ausfuhr-
erstattungen für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse mit Ausnahme der für die

Verarbeitungserzeugnisse mit Zusatz von Zucker gewährten Ausfuhrerstattungen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2201/96 des Rates vom
28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für
Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1239/2001 (2), insbe-
sondere auf Artikel 16 Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1429/95 der Kommis-
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1007/97 (4), sind die Durchführungsbestimmungen für
die Ausfuhrerstattungen für Verarbeitungserzeugnisse
aus Obst und Gemüse mit Ausnahme der für die
Verarbeitungserzeugnisse mit Zusatz von Zucker
gewährten Ausfuhrerstattungen festgelegt worden.

(2) Damit sich die Regelung wirksamer handhaben lässt, ist
eine Reihe von Änderungen erforderlich.

(3) Es ist sinnvoll, die Berechnung des bei Einreichung eines
Lizenzantrags als Sicherheit zu leistenden Betrags zu
vereinfachen.

(4) Die Mitteilungen sollten auf elektronischem Wege (E-
Mail) an die Kommission übermittelt werden.

(5) Die Feiertage der Kommission und in den Mitglied-
staaten müssen berücksichtigt werden.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1429/95 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 2 erster Gedankenstrich
erhält folgende Fassung:

„— der Nachweis für die Stellung einer Sicherheit von
20 EUR/Tonne Eigengewicht im Rahmen des Erstat-
tungssatzes“.

2. Artikel 6 erhält folgende Fassung:

„Artikel 6

(1) Die Mitgliedstaaten melden der Kommission, aufge-
schlüsselt nach Erzeugniskategorien,

a) die Gesamtmengen, für die Lizenzen beantragt wurden,
ausgenommen die, auf welche sich die gemäß Artikel 3
Absatz 4 abgelehnten Anträge beziehen;

b) die Gesamtmengen, für die Anträge nach Artikel 4
Absatz 4 zurückgezogen wurden;

c) die Gesamtmengen, für die Lizenzen erteilt, jedoch nicht
verwendet wurden;

d) die im Rahmen der Toleranz gemäß Artikel 8 Absatz 5
der Verordnung (EWG) Nr. 1291/2000 der Kommis-
sion (*) nicht verwendeten Gesamtmengen.

Enthält die Mitteilung keine der genannten Mengenangaben,
so trägt sie die Angabe ‚keine‘.

(2) Die Mitteilungen

a) tragen gegebenenfalls den Vermerk ‚GATT-Nahrungsmit-
telhilfe‘, wenn sie eine Erstattung betreffen, die im
Rahmen der Nahrungsmittelhilfe gemäß Artikel 10
Absatz 4 des im Rahmen der multilateralen Handelsver-
handlungen der Uruguay-Runde geschlossenen Überein-
kommens über die Landwirtschaft gewährt wurde;

b) müssen der Kommission auf elektronischem Wege (E-
Mail) auf dem von der Kommission zu diesem Zweck an
die Mitgliedstaaten übermittelten Formular übersandt
werden.

(3) a) Die Mitteilungen erfolgen am Montag und
Donnerstag jeder Woche bis spätestens 12.00 Uhr
(Brüsseler Zeit) und betreffen die Anträge, die an
jedem Arbeitstag zwischen dem Tag der vorherge-
henden Mitteilung und dem Vortag der Mitteilung
eingereicht wurden, sowie die Angaben, die bei den
Mitgliedstaaten während dieses Zeitraums über die
zurückgenommenen und nicht verwendeten Mengen
eingegangen sind. Ist der Montag oder Donnerstag ein
Feiertag für die Kommission, so kann diese die Tage
der Mitteilung vorübergehend ändern.

b) Fällt der in Buchstabe a) vorgesehene Tag der Mittei-
lung auf einen einzelstaatlichen Feiertag, so wird sie
vom betreffenden Mitgliedstaat am letzten vorherge-
henden Arbeitstag bis spätestens 15.00 Uhr (Brüsseler
Zeit) übermittelt.

(*) ABl. L 152 vom 24.6.2000, S. 1.“

3. Der Anhang wird gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt für die ab dem 25. Oktober 2001 beantragten
Lizenzen.

(1) ABl. L 297 vom 21.11.1996, S. 29.
(2) ABl. L 171 vom 26.6.2001, S. 1.
(3) ABl. L 141 vom 24.6.1995, S. 28.
(4) ABl. L 145 vom 5.6.1997, S. 16.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 8. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1963/2001 DER KOMMISSION
vom 8. Oktober 2001

zur vorläufigen Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 des Rates das Volumen bestimmter
autonomer Gemeinschaftszollkontingente betreffend

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2505/96 des Rates vom
20. Dezember 1996 zur Eröffnung und Verwaltung autonomer
Gemeinschaftszollkontingente für bestimmte landwirtschaft-
liche Erzeugnisse und gewerbliche Waren (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1142/2001 (2), insbesondere
auf Artikel 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Kontingentsmenge für bestimmte autonome
Gemeinschaftszollkontingente reicht zur Deckung des
Bedarfs der Gemeinschaftsindustrie nicht aus. Folglich ist
die Menge für Flurtamone (ISO) (laufende Nummer
09.2955) und Kraftpapiere (laufende Nummer 09.2959)
anzuheben.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 2505/96 ist entsprechend zu
ändern. Um einen kontinuierlichen Zugang zu den
Kontingenten zu garantieren, ist diese Verordnung mit
Wirkung vom 1. Januar 2001 zu ändern.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den
Zollkodex —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für den Kontingentszeitraum vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember 2001 wird Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2505/
96 wie folgt geändert:

1. Die Kontingentsmenge des Zollkontingents mit der
laufenden Nummer 09.2955 wird auf 260 Tonnen festge-
setzt.

2. Die Kontingentsmenge des Zollkontingents mit der
laufenden Nummer 09.2959 wird auf 85 000 Tonnen fest-
gesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. Januar 2001.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Oktober 2001

Für die Kommission

Frederik BOLKESTEIN

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 345 vom 31.12.1996, S. 1.
(2) ABl. L 155 vom 12.6.2001, S. 1.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1964/2001 DER KOMMISSION
vom 8. Oktober 2001

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2166/83 zur Einführung eines Lizenzsystems für
bestimmte Fischereitätigkeiten in einem Gebiet nördlich von Schottland (Shetland)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3760/92 des Rates vom
20. Dezember 1992 zur Einführung einer gemeinschaftlichen
Regelung für die Fischerei und die Aquakultur (1), in der durch
die Verordnung (EG) Nr. 1181/98 (2) geänderten Fassung,
insbesondere auf Artikel 7 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2166/83 der Kommis-
sion vom 29. Juli 1983 zur Einführung eines Lizenzsys-
tems für bestimmte Fischereitätigkeiten in einem Gebiet
nördlich von Schottland (Shetland) (3), in der durch die
Verordnung (EG) Nr. 2502/1999 der Kommission (4)
geänderten Fassung, teilen die im fraglichen Gebiet
tätigen Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft ihre Schiffs-
bewegungen über eine der in Anhang I aufgelisteten
Funkstationen mit.

(2) Die Funkstationen Deutschlands und Frankreichs haben
endgültig ihren Dienst eingestellt. Es empfiehlt sich
daher, die Angaben der fraglichen Funkstationen im
dazugehörigen Anhang zu streichen.

(3) Dies macht eine Änderung der Verordnung (EWG) Nr.
2166/83 erforderlich.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Fischerei und Aquakultur —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2166/83 werden
folgende Zeilen gestrichen:

„Boulogne FFB

Brest FFU

Saint-Nazaire FFO

Bordeaux FFC

Norddeich DAF DAK

DAH DAL

DAI DAM

DAJ DAN“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 389 vom 31.12.1992, S. 1.
(2) ABl. L 164 vom 9.6.1998, S. 1.
(3) ABl. L 206 vom 30.7.1983, S. 71.
(4) ABl. L 304 vom 27.11.1999, S. 14.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1965/2001 DER KOMMISSION
vom 8. Oktober 2001

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2807/83 zur Festlegung der Einzelheiten der Aufzeich-
nung von Informationen über den Fischfang durch die Mitgliedstaaten

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die Gemeinsame Fischereipolitik (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2846/98 (2), insbesondere auf Artikel 6
Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2847/93 sind
die Kapitäne von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft
mit einer Länge über alles von 10 Metern oder mehr als
10 Metern gehalten, ein Logbuch zu führen. Es empfiehlt
sich hierauf, in den Anhängen IV und V der Verordnung
(EWG) Nr. 2807/83 der Kommission vom 22.
September 1983 zur Festlegung der Einzelheiten der
Aufzeichnung von Informationen über den Fischfang
durch die Mitgliedstaaten (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2737/1999 (4), genau festzulegen,
für welche Fischereifahrzeuge diese Verpflichtung gilt.

(2) In Anhang VIIIa der Verordnung (EWG) Nr. 2807/83
sind die Funkstationen aufgelistet, über die die Fischerei-
fahrzeuge der Gemeinschaft bestimmte Meldungen
vornehmen. Die in diesem Anhang genannten Funksta-
tionen Deutschlands und Frankreichs haben ihren Dienst
endgültig eingestellt. Die entsprechenden Angaben in
besagtem Anhang sind daher zu streichen.

„Norddeich Radio DAN

Boulogne FFB

Bordeaux-Arcachon FFC

Saint-Nazaire FFO

(3) Die Verordnung (EWG) Nr. 2807/83 der Kommission
muss dementsprechend geändert werden.

Brest FFU“

Artikel 2
(4) Die Maßnahmen dieser Verordnung entsprechen der

Stellungnahme des Verwaltungsausschusses für Fischerei
und Aquakultur —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 2807/83 wird wie folgt geändert:

1. In den Anhängen IV und V erhält Ziffer 2.1.1 folgenden
Wortlaut:

„2.1.1. Fahrzeuge, die zur Führung eines Logbuchs
verpflichtet sind

Alle Kapitäne von Fischereifahrzeugen der Gemein-
schaft mit einer Länge über alles von 10 Metern
oder mehr als 10 Metern sind verpflichtet, das
Logbuch auszufüllen.

Ebenfalls zum Ausfüllen des Logbuchs verpflichtet
sind die Kapitäne von Fischereifahrzeugen der
Gemeinschaft, deren Länge über alles keine 10
Meter beträgt, wenn der Mitgliedstaat, dessen Flagge
das Schiff führt oder in dem es registriert ist, dies
vorschreibt.“

2. In Anhang VIIIA werden folgende Zeilen gestrichen:

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 261 vom 20.10.1993, S. 1.
(2) ABl. L 358 vom 31.12.1998, S. 5.
(3) ABl. L 276 vom 10.10.1983, S. 1.
(4) ABl. L 328 vom 22.12.1999, S. 54.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1966/2001 DER KOMMISSION
vom 8. Oktober 2001

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Ausgleichsbeihilfe infolge des am 1. Juli 2001 geltenden
Wechselkurses für das Pfund Sterling

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2799/98 des Rates vom
15. Dezember 1998 über die agromonetäre Regelung nach
Einführung des Euro (1), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
2799/98 kann eine Ausgleichsbeihilfe gewährt werden,
wenn der am Tag des Eintretens des maßgeblichen
Tatbestands anwendbare Wechselkurs niedriger als der
zuvor gültige Wechselkurs ist. Der Wechselkurs für das
Pfund Sterling für den am 1. Juli 2001 eingetretenen
maßgeblichen Tatbestand ist niedriger als der zuvor
gültige Kurs.

(2) Die Bedingungen, unter denen die Ausgleichsbeihilfe zu
gewähren ist, sind in der Verordnung (EG) Nr. 2799/98
und der Verordnung (EG) Nr. 2808/98 der Kommission
vom 22. Dezember 1998 mit Durchführungsvor-
schriften für die agromonetäre Regelung nach Einfüh-
rung des Euro im Agrarsektor (2), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 2452/2000 (3), festgelegt.

(3) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1672/2000 des Rates
vom 27. Juli 2000 zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1251/1999 zur Einführung einer Stützungsregelung
für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kultur-

pflanzen zur Einbeziehung von Faserflachs und -hanf (4)
werden Faserflachs und -hanf ab dem Wirtschaftsjahr
2001/02 in die Stützungsregelung für Erzeuger
bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen einbe-
zogen. Daher ist der Tag des Eintretens des maßgeb-
lichen Tatbestands für die Zahlungen für Faserflachs und
-hanf nicht mehr der 1. August, sondern der 1. Juli.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme der zuständigen Verwal-
tungsausschüsse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Das Vereinigte Königreich wird ermächtigt, die in Artikel 5 der
Verordnung (EG) Nr. 2799/98 genannte Ausgleichsbeihilfe
wegen der am Tag des Eintretens des maßgeblichen Tatbe-
stands am 1. Juli 2001 festgestellten Verringerung des Wechsel-
kurses für das Pfund Sterling gegenüber dem zuvor gültigen
Wechselkurs zu gewähren.

Die Höchstbeträge der ersten Tranche sind im Anhang aufge-
führt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 1.
(2) ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 36.
(3) ABl. L 282 vom 8.11.2000, S. 9. (4) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 13.
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Maßnahme

Art Verordnung
Millionen

ANHANG

Höchstbeträge der ersten Tranche der Ausgleichsbeihilfe in Mio. EUR

Beihilfe für Mais — „Grundfläche Mais“ (Kleinerzeuger) (EG) Nr. 1251/1999 0,071274

Beihilfe für andere Getreidearten als „Grundfläche Mais“ (Kleiner-
zeuger)

(EG) Nr. 1251/1999 1,870094

Beihilfe für Raps, Sonnenblumen und Soja (Kleinerzeuger) (EG) Nr. 1251/1999 0,016970

Beihilfe für Erbsen, Puffbohnen und Ackerbohnen (Kleinerzeuger) (EG) Nr. 1251/1999 0,037334

Beihilfe für Leinsamen (Kleinerzeuger) (EG) Nr. 1251/1999 0,044122

Beihilfe für Mais — „Grundfläche Mais“ (gewerbliche Erzeuger) (EG) Nr. 1251/1999 0,159518

Beihilfe für andere Getreidearten als „Grundfläche Mais“ (gewerb-
liche Erzeuger)

(EG) Nr. 1251/1999 31,268922

Beihilfe für Raps, Sonnenblumen und Soja (gewerbliche Erzeuger) (EG) Nr. 1251/1999 8,668276

Beihilfe für Erbsen, Puffbohnen und Ackerbohnen (gewerbliche
Erzeuger)

(EG) Nr. 1251/1999 2,514954

Beihilfe für Leinsamen (gewerbliche Erzeuger) (EG) Nr. 1251/1999 1,126808

Zusätzliche Beihilfe für Hartweizen (gewerbliche Erzeuger) (EG) Nr. 1251/1999 0,000000

Zusätzliche Beihilfe für Hartweizen (traditionelle Gebiete) (EG) Nr. 1251/1999 0,016970

Flächenstilllegung im Zusammenhang mit den Hektarbeihilfen (EG) Nr. 1251/1999 6,781212

Hektarbeihilfe für Hopfen (EWG) Nr. 1696/71 des Rates (1) 0,098426

Hektarbeihilfe für Faserlein (EG) Nr. 1251/1999 0,295336

Beihilfe für Faserhanf (EG) Nr. 1251/1999 0,022914

(1) ABl. L 175 vom 4.8.1971, S. 1.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1967/2001 DER KOMMISSION
vom 8. Oktober 2001

zur Anpassung bestimmter an Dänemark und Schweden gewährter agromonetärer
Ausgleichsbeihilfen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2799/98 des Rates vom
15. Dezember 1998 über die agromonetäre Regelung nach
Einführung des Euro (1), insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1639/1999 (2) und der
Verordnung (EG) Nr. 2200/1999 (3) ist für einige
Mitgliedstaaten der Höchstbetrag der Ausgleichsbeihilfe
infolge der Umrechnungskurse des Euro in nationale
Währungseinheiten oder der am 1. Juli bzw. 1. August
1999 geltenden Wechselkurse festgesetzt worden.

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1612/2000 (4) und der
Verordnung (EG) Nr. 2293/2000 (5) ist für Schweden
und das Vereinigte Königreich der Höchstbetrag der
Ausgleichsbeihilfe infolge der am 1. Juli bzw. 1. August
2000 geltenden Wechselkurse festgesetzt worden.

(3) Gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
2799/98 müssen die Beträge der zweiten und dritten
Tranche der Ausgleichsbeihilfe gegenüber der vorherge-
henden Tranche um mindestens ein Drittel des mit der
ersten Tranche gewährten Betrags gekürzt werden; ferner
muss gemäß Artikel 5 Absatz 4 derselben Verordnung
der Höchstbetrag der Ausgleichsbeihilfe gegebenenfalls
entsprechend der Auswirkung, die die Entwicklung der
am ersten Tag der zweiten bzw. der dritten Tranche
festgestellten Umrechnungskurse auf die Einkommen
hat, gekürzt oder gestrichen werden.

(4) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1580/2001 der Kommis-
sion (6) sind die Umrechnungskurse für bestimmte
direkte Beihilfen, für die der maßgebliche Tatbestand am
1. Juli 2001 eingetreten ist, festgesetzt worden. Die für
die dänische Krone und die schwedische Krone festge-
setzten Kurse bedeuten eine Abwertung dieser
Währungen.

(5) Für die Tranchen des Zeitraums vom 1. Juli 2001 bis 30.
Juni 2002 ist daher für Dänemark eine zusätzliche
Kürzung des Höchstbetrags der Ausgleichsbeihilfe, deren

maßgeblicher Tatbestand am 1. Juli 1999 eintrat, vorzu-
nehmen. Für diese Tranchen darf außerdem Schweden
nicht ermächtigt werden, die Ausgleichsbeihilfen zu
gewähren, deren maßgeblicher Tatbestand am 1. Juli
1999, 1. August 1999, 1. Juli 2000 und 1. August 2000
eintrat.

(6) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1672/2000 des Rates
vom 27. Juli 2000 zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1251/1999 zur Einführung einer Stützungsregelung
für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kultur-
pflanzen zur Einbeziehung von Faserflachs und -hanf (7)
werden Faserflachs und -hanf ab dem Wirtschaftsjahr
2001/02 in die Stützungsregelung für Erzeuger
bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen einbe-
zogen. Daher ist der Tag des Eintretens des maßgebli-
chen Tatbestands für die Zahlungen für Faserflachs und
-hanf nicht mehr der 1. August, sondern der 1. Juli.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme der zuständigen Verwal-
tungsausschüsse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Bei den Tranchen, die Beihilfen entsprechen, für die der
maßgebliche Tatbestand am 1. Juli 2001 eingetreten ist,
werden die im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1639/1999
aufgeführten Beträge der Ausgleichsbeihilfe für Dänemark mit
dem Faktor 0,7776 multipliziert.

Artikel 2

Bei den Tranchen, die Beihilfen entsprechen, für die der
maßgebliche Tatbestand am 1. Juli 2001 eingetreten ist, wird
die Gewährung der in den Anhängen der Verordnungen (EG)
Nr. 1639/1999, (EG) Nr. 2200/1999, (EG) Nr. 1612/2000
bzw. (EG) Nr. 2293/2000 aufgeführten Ausgleichsbeihilfen für
Schweden nicht erlaubt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

(1) ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 1.
(2) ABl. L 194 vom 27.7.1999, S. 33.
(3) ABl. L 268 vom 16.10.1999, S. 8.
(4) ABl. L 185 vom 25.7.2000, S. 36.
(5) ABl. L 262 vom 17.10.2000, S. 12.
(6) ABl. L 209 vom 2.8.2001, S. 16. (7) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 13.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 11. Oktober 2000

über die Vereinbarkeit eines Unternehmenszusammenschlusses mit dem Gemeinsamen Markt und
dem EWR-Abkommen

(Fall COMP/M.1845 — AOL/Time Warner)

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2000) 3009)

(Nur der englische Text ist verbindlich)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2001/718/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, insbesondere auf dessen Artikel 57,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates vom 21. Dezember 1989 über die Kontrolle von
Unternehmenszusammenschlüssen (1) in der durch die Verordnung (EG) Nr. 1310/97 des Rates vom 30.
Juni 1997 (2) geänderten Fassung, insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2,

gestützt auf die Entscheidung der Kommission vom 19. Juni 2000, in dieser Sache das Verfahren einzu-
leiten,

nachdem den Unternehmen Gelegenheit gegeben wurde, sich zu den Beschwerdepunkten der Kommission
zu äußern,

nach Stellungnahme des Beratenden Ausschusses für die Kontrolle von Unternehmenszusammen-
schlüssen (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 28. April 2000 erhielt die Kommission die gemäß Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89
(der „Fusionskontrollverordnung“) erfolgende Anmeldung der geplanten Fusion von America Online
Inc. („AOL“) mit Time Warner Inc. („Time Warner“) zu einem neuen Unternehmen unter dem Namen
AOL Time Warner, die einen Unternehmenszusammenschluss im Sinne von Artikel 3 Absatz l
Buchstabe a) der Fusionskontrollverordnung darstellt.

(2) In ihrer Entscheidung vom 19. Juni 2000 stellte die Kommission fest, dass der geplante Zusammen-
schluss Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen
Markt gibt, und beschloss daher, das in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) der Fusionskontrollverord-
nung und in Artikel 57 des EWR-Abkommens vorgesehene Verfahren einzuleiten.

(3) Aufgrund der den beteiligten Unternehmen am 22. August 2000 zugesandten Mitteilung der
Beschwerdepunkte hat am 7. September 2000 eine Anhörung stattgefunden.

(1) ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 1; berichtigte Fassung: ABl. L 257 vom 21.9.1990, S. 13.
(2) ABl. L 180 vom 9.7.1997, S. 1.
(3) ABl. C 283 vom 9.10.2001.
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I. DIE BETEILIGTEN UNTERNEHMEN

AOL

(4) AOL ist eine im US-Staat Delaware eingetragene, in Streubesitz befindliche Kapitalgesellschaft, deren
Hauptverwaltung sich in Dulles, Virginia befindet. AOL bezeichnet sich selbst als das „weltweit
führende Unternehmen in Interaktivdiensten, Web-Marken, Internet-Technologien und Dienstleis-
tungen für den elektronischen Handel“ (4).

(5) In erster Linie ist AOL ein Erbringer („Provider“) von Internet-Online-Diensten. Dieser Geschäftsbe-
reich umfasst drei „Internet service providers“ („ISP“), die den Anschluss an das Internet über
Anwahl-Modem („dial-up access“) vermitteln und auch eine Reihe inhaltlicher Dienste anbieten. Diese
drei ISP sind:

— AOL, ein aufgrund von Abonnementsgebühren arbeitender Dienst mit weltweit 23,3 Millionen
Abonnenten (Juni 2000: 5,6 Millionen mehr als im Vorjahr);

— CompuServe, ein ebenfalls Abonnementsgebühren erhebender Dienst mit weltweit 2,8 Millionen
Abonnenten, und CompuServe Office, ein auf gewerbliche Kunden ausgerichteter Dienst, der in
Deutschland […]* (*) Abonnenten zählt; und

— Netscape Online, ein gebührenfreier Dienst im Vereinigten Königreich mit etwa [...]* Abon-
nenten.

Insgesamt haben diese drei ISP 27 Millionen Abonnenten, davon 4,3 Millionen in Europa.

(6) Daneben ist AOL Anbieter von zwei Echtzeit-Mitteilungsdiensten („instant messaging Services“ —
IMS) (5):

— AOL Instant Messenger mit 61 Millionen angemeldeten Teilnehmern, von denen nach Angaben
von AOL mehr als 20 Millionen aktive Benutzer sind. Diese aktiven Benutzer von AOL Instant
Messenger Dienstes bleiben nach dem Einschalten im Durchschnitt jeweils fast 2,5 Stunden
angeschlossen;

— ICQ mit 70 Millionen angemeldeten Teilnehmern, von denen AOL zufolge mehr als 20 Millionen
aktive Benutzer sind. Die aktiven Benutzer von ICQ sind täglich fast 3 Stunden an ICQ
angeschlossen und benutzen diesen Dienst jeden Tag aktiv 75 Minuten lang.

(7) Außerdem umfasst das Angebot von AOL verschiedene sonstige Internet-Dienste:

— AOL.COM und Netscape Netcenter, zwei führende Internet-Portale;

— die örtlich ausgerichteten Dienste im AOL-Netz (Local Content Network und Community Guide,
ferner Internet Digital City, wobei letzteres im wesentlichen ein Besucher- und Veranstaltungs-
führer für die wichtigsten Städte der USA ist);

— AOL MovieFone, der größte Online-Kinofilmbewertungs- und Kartenvorverkaufsdienst;

— MapQuest.com, ein Reisedienst für Autofahrer, der Streckenkarten und Fahranweisungen liefert;

— die Online-Musikvertriebsdienste Shoutcast, Spinner und Winamp, die für Internetbenutzer über
die weltweiten Websites von AOL zugänglich sind.

(8) In Europa hält AOL Anteile an mehreren Gemeinschaftsunternehmen. AOL Europe SA („AOL
Europe“), derzeit ein 50/50 %iges Joint Venture mit der deutschen Mediengruppe Bertelsmann AG
(„Bertelsmann“), betätigt sich in neun europäischen Ländern als Anbieter von Internet-Diensten. In
Frankreich arbeitet AOL Europe über ein Joint Venture mit AOL, Bertelsmann und der französischen
Vivendi-Gruppe (durch deren Telekommunikationstochter Cegetel und den Pay-TV-Betreiber Canal
Plus, an dem Vivendi eine maßgebliche Beteiligung besitzt). Netscape Online ist ein gebührenfreier
Internetdienst im Vereinigten Königreich.

(9) Das Angebot von AOL umfasst auch Software, insbesondere den Internet-Browser Netscape Navi-
gator sowie technische Hilfsdienste, Beratung und Ausbildungsdienste für gewerbliche Kunden über
die Netscape Enterprise Group. Die Vermarktung erfolgt gemeinsam mit der Sun Microsystems Inc.
über die [Sun-Netscape Alliance]*.

(4) AOL: Pressemitteilung aus Anlass der Bekanntgabe der Geschäftsergebnisse für das 4. Quartal 2000.
(*) Um die Offenlegung vertraulicher Informationen zu vermeiden, sind einige Teile dieses Textes verändert worden; die

betreffenden Textstellen sind in eckige Klammern gesetzt und mit einem Stern versehen.
(5) Diese (vielfach als IMS-Dienste bezeichneten) Dienste ermöglichen es den Benutzern, mit anderen Teilnehmern online

Kontakt zu halten, Sofortmitteilungen auszusenden und Echtzeit-Unterhaltungen („chats“) zu führen. IMS ist wesentlich
schneller als E-mail, und im Gegensatz zur E-mail kann der Benutzer erkennen, ob sein Partner online ist und somit
ein Echtzeit-Austausch möglich ist.
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(10) Am 16. März 2000 schlossen AOL und Bertelsmann im Hinblick auf Bertelmanns geplanten
Ausstieg bei AOL Europe eine Vierjahres-Vereinbarung zur Regelung ihrer Beziehungen in Bezug auf
Inhalte und Werbung. Die Bedingungen dieser Vereinbarung sind in der nachfolgenden Würdigung
näher dargestellt. Hier ist zunächst anzumerken, dass Bertelsmann eine Anzahl inhaltsbezogener
Interessen hält, insbesondere die Film- und Fernsehprogrammproduktion CLT-UFA, den Fernsehpro-
grammproduzenten und Herausgeber der Financial Times Pearson und seinen Musikzweig BMG.
Bertelsmann unterhält auch ein Joint Venture mit Lycos, das unter dem Namen Lycos Europe/
Comondo hauptsächlich Internet-Zugangsdienste anbietet.

Time Warner

(11) Time Warner ist ein Medien- und Unterhaltungsunternehmen mit Rechtssitz im US-Staat Delaware
und Hauptverwaltung in New York (6).

(12) Time Warner, das sich selbst als den weltweit führenden Medienkonzern bezeichnet, betätigt sich
hauptsächlich in den folgenden Geschäftsbereichen:

a) Kabel-Fernsehprogramme: Dieser Bereich umfasst im wesentlichen Anteile an Fernsehprogramm-
netzen, wie z. B. in Europa der Filmklassiker-Kanal TNT, Cartoon Network und CNN News
Group. Nach Time Warners Webseite haben weltweit mehr als 1 Mrd. Menschen Zugang zu
einem CNN-Dienst, womit CNN im Nachrichtengeschäft an der Spitze liegt. In Europa ist Time
Warner an einer Reihe von Joint Ventures beteiligt. Zusammen mit Holtzbrinck hält Time Warner
eine [40-50%ige]* Beteiligung an n-tv, einem deutschsprachigen 24-Stunden-Fernseh-Nachrich-
tenkanal. Ferner besitzt Time Warner eine [Minderheitsbeteiligung]* an Music Choice Europe, die
zusammen mit Sony Software Corp und BSkyB einen über Kabel und Satellit ausgestrahlten
Pay-Radio-Dienst betreibt. Auch an dem gemeinsam mit Universal, EMI und Sony geschaffenen
deutschsprachigen Musik-Video-Kanal VIVA hält Time Warner eine [Minderheitsbeteiligung]*.

b) Verlagswesen: vor allem Beteiligungen an Zeitschriften- und Buchverlagen (z. B. Time, People,
Sports Illustrated, Warner Books und Time Life Inc.). Die Zeitschriften von Time Warner sind auf
den US-Markt ausgerichtet, obwohl einige von ihnen auch in Europa vertrieben werden. Insge-
samt ist Time Warner Herausgeber von 36 Zeitschriften mit 130 Millionen Lesern.

c) Musik: insbesondere in Form von Beteiligungen an Produktionsfirmen und Musikverlagen, u. a.
die Warner Music Group mit den Labels Atlantic, Elektra, Rhino, Sire, Warner Bros. Records und
Warner Music International sowie (im Musikverlagsgeschäft) Warner/Chappell. Time Warner hält
auch eine [weniger als 10%ige]* Beteiligung an CD Now, einer von Sony kontrollierten, auf Musik
spezialisierten E-commerce-Site.

d) Unterhaltungsfilme: hauptsächlich Beteiligungen an Unterhaltungsfilm- und Fernsehproduktions-
und Fernsehsendeunternehmen, darunter Warner Bros. Studios, New Line Cinema und das WB
Network. In Europa betreibt Warner Bros, über eine Reihe von Joint Ventures neben der
Filmproduktion, dem Filmvertrieb und dem Vertrieb von Fernsehprogramm- und Heimvideopro-
dukten auch eine Anzahl von Lichtspieltheatern. Warner Bros, hat Koproduktions- und Vertriebs-
vereinbarungen mit Polygram Holdings Inc. (heute zu Universal gehörend), Canal Plus und
UFA/CLT.

e) Kabelnetze: hauptsächlich Beteiligungen an Kabelfernsehnetzen in den Vereinigten Staaten (nicht in
Europa). Mit 12,6 Millionen Abonnenten (und 21,3 Millionen potentiell anschließbaren Wohnein-
heiten) ist Time Warner einer der führenden Fernsehkabelbetreiber in den USA. Ferner besitzt
Time Warner Anteile an Road Runner, einem für Online-Dienste geschaffenen Joint Venture, das
neben dem Internet-Zugangs auch Inhalte für Breitband-Kabelsysteme anbietet. In Europa ist Road
Runner nicht tätig.

II. DIE FUSION

(13) Die geplante Transaktion soll wie folgt ablaufen: AOL und Time Warner fusionieren jeweils mit neu
zu gründenden Tochtergesellschaften der AOL Time Warner, einer neu geschaffenen Holding-Gesell-
schaft. Als Ergebnis dieser Fusionen werden sowohl AOL als auch Time Warner 100%ige Tochterge-
sellschaften der AOL Time Warner.

(6) Time Warner besitzt 74,49 % der Anteile an Time Warner Entertainment Company L.P. („Time WarnerE“). Die restli-
chen 25,51 % von Time WarnerE werden von der MediaOne L.P. gehalten, deren Muttergesellschaft mit AT & T Corp,
fusionieren will.
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(14) Nach Vollzug der Fusion erhalten die Aktionäre von AOL 55 % der Anteile an AOL Time Warner,
während die Aktionäre von Time Warner die restlichen 45 % erhalten sollen. Der erste Board of
Directors von AOL Time Warner soll aus 16 Mitgliedern bestehen, von denen 8 von AOL und 8 von
Time Wamer benannt werden. Die angemeldete Transaktion führt somit zu einer Konzentration im
Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) der Fusionskontrollverordnung.

III. DIE GEMEINSCHAFTSDIMENSION

(15) Der weltweite Umsatz der beteiligten Unternehmen beträgt zusammen mehr als 5 Mrd. EUR (AOL
4 780 Mio. EUR, Time Warner 25 600 Mio. EUR).

(16) Der EWR-weite Gesamtumsatz beider Unternehmen beträgt mehr als 250 Mio. EUR (AOL […]*
EUR, Time Warner […]* EUR), aber keines von ihnen erzielt mehr als zwei Drittel seines EWR-
weiten Gesamtumsatzes in einem einzigen Mitgliedstaat. Die angemeldete Transaktion hat somit eine
Gemeinschaftsdimension im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der Fusionskontrollverordnung.

IV. WETTBEWERBSRECHTLICHE WÜRDIGUNG

A. Die relevanten Märkte

Musik im Internet (Schmalband-Inhalte)

(17) Das Online-Musikgeschäft umfasst folgende Aktivitäten:

Das Herunter laden von Musik (Downloading)

(18) Das Herunterladen von Musikstücken ist eine neue Form der Musikverbreitung über das Internet. Bei
dieser Technologie muss erst eine vollständige Musikdatei auf elektronischem Weg auf ein Endgerät
übertragen werden, bevor eine Wiedergabe möglich ist. Im Gegensatz zur Echtzeit-Übertragung
(Streaming, siehe den diesbezüglichen Abschnitt) verbleibt nach dem Herunterladen auf dem empfan-
genden Gerät eine beständige Kopie der betreffenden Musikdatei. Das Herunterladen von Musik
basiert auf der Übermittlung digitaler Musikdateien und ist nicht mit dem Verkauf im elektronischen
Handel zu verwechseln, bei dem über das Internet eine physische Ware (z. B. eine CD) verkauft wird.

(19) Musik ist ein digitales Produkt mit geringen Anforderungen an die Bandbreite und daher für den
Online-Vertrieb gut geeignet.

(20) Die Parteien vertreten den Standpunkt, dass herunterladbare Musik keinen separaten Markt darstellt;
ihrer Meinung nach bildet sie vielmehr einen Teil des umfassenderen Markts für privat abspielbare
Musikaufnahmen. Sie behaupten, dass herunterladbare Musik ein mögliches Substitut für auf physi-
schen Tonträgern vertriebene Musik ist.

(21) Dagegen kann man auf eine Reihe wesentlicher Unterschiede verweisen, die herunterladbare Musik
als ein völlig anderes Geschäftsmodell und damit einen getrennten Markt erscheinen lassen. So ist
z. B. auf der Nachfrageseite festzustellen, dass der Verbraucher die Musik jederzeit und überall über
jeden Computer mit Internetanschluss aufrufen bzw. kaufen und, ohne ein Ladengeschäft aufzusu-
chen, sofort erhalten kann (statt, wie im Fall eines Kaufs im elektronischen Handel, auf die Lieferung
der bestellten CD warten zu müssen). Er kann auch einzelne Tracks herunterladen, ohne das ganze
Album oder die ganze Single kaufen zu müssen, und individuelle Zusammenstellungen erstellen. Auf
der Angebotsseite ist zu erkennen, dass der Online-Vertrieb herunterladbarer Musik völlig anders
strukturiert ist als der Vertrieb von Musik auf physischen Tonträgern (sowohl im herkömmlichen
Handel als auch im E-Commerce). Beim Herunterladen von Musik entfällt die physische Produktion,
Lagerhaltung und Lieferung und auch der physische Verkauf. Diese Unterschiede machen Downloads
und physische CDs zu zwei völlig getrennten Produktmärkten. Zudem haben herunterladbare Musik
und CDs unterschiedliche Preisstrukturen (7), und es ist auch festzustellen, dass weder der Preis noch
das Absatzvolumen von CDs in Reaktion auf das Angebot herunterladbarer Musik zurückgegangen
sind. Im vorliegenden Fall haben die Parteien keine empirischen Beweise beigebracht, aus denen
hervorginge, dass die Preise für auf physischen Tonträgem vertriebene Musik durch die Preise für das
Herunterladen begrenzt seien oder dass die Preise für Musik auf physischen Trägern als Folge des
Angebots an herunterladbarer Musik zurückgegangen wären. Daraus ist zu folgern, dass es einen im
Entstehen befindlichen, aber getrennten Markt für herunterladbare Musik gibt.

(7) Unternehmen, die Downloads über das Internet verkaufen, sind z. B. CDNOW und Musicmaker.
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Die Echtze i t -Übertragung („Streaming“ )

(22) Beim Audio-Streaming handelt es sich um ein Verfahren zur Übertragung von Tonsignalen über das
Internet. Ein Audio-Streaming-System verwandelt den angeschlossenen Computer in eine virtuelle
Musikbox. Wenn der Benutzer den Link zu der gewählten Audio-Datei „anklickt“, beginnt diese nach
wenigen Sekunden zu spielen. Der wesentliche Unterschied zwischen dem Downloading (Herunter-
laden) und dem Streaming (Echtzeit-Übertragung) besteht darin, dass im ersteren Fall eine Audiodatei
von einem Computer auf einen anderen übertragen und im empfangenden Computer gespeichert
wird, wo sie dann jederzeit direkt zugänglich ist, während die Audiodatei im letzteren Fall lediglich
vorübergehend an das Abspielgerät des Benutzers übermittelt wird. Die „streamed files“ werden
zentral in sogenannten „Lockers“ gespeichert, wo sie für die Verbraucher über ein individuelles
Passwort zugänglich sind. Mit diesem Passwort haben die Verbraucher von jedem an das Internet
angeschlossenen Gerät aus Zugriff auf ihren „Locker“. AOL offeriert in einer seiner Sites namens
Shoutcast.com ein Audio-Streaming-System, das als Abspielsystem den Winamp-Player verwendet,
mit dem die Benutzer online eigene Musikprogramme erstellen oder von anderen erstellte
Programme abhören können.

(23) Das Streaming erfolgt derzeit im Allgemeinen unentgeltlich; es finanziert sich aus den Werbeein-
nahmen im Internet. Realistischerweise ist jedoch zu erwarten, dass man den Benutzern für das
Streaming schon bald eine Gebühr berechnen wird. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass
das Internet-Musikunternehmen MP3 nach seiner Lizenzvereinbarung mit Time Warner und Bertels-
mann Pläne bekannt gegeben hat, im Internet einen Abonnements-Musikdienst starten zu wollen, bei
dem die Abonnenten eine Gebühr für die Benutzung ihrer Lockers zahlen sollen.

(24) Ein Unternehmen, das Musik-Downloads und -Streaming über das Internet anbietet, muss eine
Lizenz erwerben, um sich die mit der Verwertung musikalischer Werke verbundenen Urheberrechte
zu sichern. Die Zustimmung des Inhabers der Urheberrechte ist die unerlässliche Voraussetzung für
eine Online-Verwertung musikalischer Kompositionen. Es gibt nur sehr wenige selbst-verlegende
Autoren, und das heißt, dass die Autoren bzw. Komponisten ihre Rechte in den meisten Fällen einem
Verleger übertragen (8). Der Verleger entscheidet, welche Rechte übertragen werden sollen, an wen
und zu welchen Bedingungen. Bei der Lizenzierung eines Musikstücks an eine Schallplattenfirma
entscheidet der Verleger, ob der Lizenznehmer das lizenzierte Werk auch über das Internet verbreiten
darf; er kann die Gewährung der Online-Verbreitungsrechte verweigern oder von der Zahlung
zusätzlicher Lizenzgebühren abhängig machen.

(25) Die Klärung der Urheberrechte ist somit der erste logische und rechtliche Schritt, die Vorbedingung
für jede Online-Verwertung von Musik über das Internet. Ein Unternehmen, das im Lizenzmarkt für
die zur Online-Übermittlung erforderlichen Verlagsrechte eine beherrschende Stellung einnimmt,
könnte somit die Bedingungen für die Musikverbreitung über das Internet diktieren (indem es die
Erlaubnis zur Online-Übermittlung verweigert oder mit deren Entzug droht) und im Sinne einer
„Gatekeeper“-Funktion den Zugang zu diesem Markt kontrollieren.

Fazi t

(26) Daraus ist zu schließen, dass es einen aufkommenden Markt für die Online-Übermittlung von Musik
gibt. Für die Zwecke der hier vorzunehmenden Bewertung ist es unerheblich, ob das Herunterladen
(Downloading) und die Echtzeit-Übertragung (Streaming) von Musik einen gemeinsamen oder zwei
getrennte Produktmärkte bilden, da die geplante Fusion in beiden Fällen zur Schaffung einer
beherrschenden Stellung führen würde.

(27) Zur räumlichen Dimension des Markts für die Online-Übermittlung von Musik ist festzustellen, dass
die von der Digitaltechnik geschaffenen Möglichkeiten eine räumliche Definition des Markts erfor-
dern, die gewiss über die nationalen Grenzen hinausreicht und zumindest den EWR umfassen
müsste. Unabhängig davon haben aber die von der Kommission durchgeführten Untersuchungen
gezeigt, dass die anstehende Transaktion auch dann eine beherrschende Stellung ergeben würde,
wenn man den Umfang des Markts als weltweit annehmen würde. Daher kann die Frage nach der
genauen räumlichen Ausdehnung des Markts offen gelassen werden.

(8) Das Musikverlagswesen besteht u. a. im Erwerb der Rechte an Musikwerken und in deren anschließender Verwertung,
wobei das Entgelt zumeist die Form einer Kommission annimmt, die der Verleger dem Autor auf die durch die
kommerzielle Verwertung der Musikwerke erzielten Einnahmen berechnet. Eine Verwertung im „Selbstverlag“ liegt vor,
wenn der Autor die Vermarktung, Lizenzierung und Verwaltung seiner Werke ohne Hilfe eines professionellen Verle-
gers selbst besorgt.
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Musikabspielsysteme (Player-Software)

(28) Das Downloading und Streaming von Musik beruht im Allgemeinen auf drei Technologie-Elementen:

a) Kompression/Dekompression, eingesetzt zur Verdichtung (Kompression) der Musikdateien zwecks
schneller Übertragung über das Internet und zu ihrer Dekompression für die Wiedergabe.
Kompression verringert den Umfang einer digitalen Musikdatei und damit die Menge der elektro-
nisch zu übermittelnden Information („Bits“) ohne nennenswerten Verlust an Klangqualität. Die
Verdichtung der Dateien beschleunigt die Übermittlung von Musik und erhöht die Speicherkapa-
zität. Derzeit liefern verdichtete Dateien eine Klangqualität, die praktisch der einer CD entspricht.
Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die für Musikdateien genutzte Kompressions- und Dekom-
pressions-Algorithmen (sogenannte „Codec“-Formate) entwickelt haben. Am weitesten verbreitet
ist bei weitem das vom Fraunhofer-Institut entwickelte Format MP3. Andere populäre Formate
sind das von Microsoft entwickelte Windows Media Audio, das von Real Networks entwickelte
G2, das vom Fraunhofer-Institut zusammen mit Sony und AT & T und Dolby Laboratories
entwickelte und unter Dolby-Lizenz vertriebene AAC und das von Sony entwickelte ATRAC.

b) Verschlüsselung/Entschlüsselung dient zur Sicherung digitaler Downloads durch „Zerhacken“ der
Digitaldateien, sodass diese nur mit Hilfe der entsprechenden Entschlüsselungs-Software lesbar
sind. Zu den auf diesem Gebiet tätigen Unternehmen gehören Audiosoft, IBM, Intel, Mjuice und
Microsoft. Im Allgemeinen liefern diese Organisationen ihre Technologien an im DRM-Bereich
tätige Unternehmen (siehe hiernach, unter Buchstabe c)).

c) Digital Rights Management („DRM“), ein Gesamtkonzept, das helfen soll, den Prozess der Übertra-
gung von Audio-Dateien von der Quelle bis zum Empfänger zu beherrschen. DRM-Software
steuert den Transfer eines bestimmten Musikstücks zum Downloading, überwacht seinen
Empfang und dokumentiert den Vorgang. Da die meisten DRM-Systeme mit Verschlüsselung
arbeiten, um die Inhalte vor unberechtigtem Zugang zu schützen, müssen die DRM- und
Verschlüsselungstechnologien interoperabel sein. Die meistverbreiteten DRM-Systeme sind das
von Liquid Audio entwickelte Liquid Audio, das von ARTIST Direct entwickelte Mjuice, das von
Microsoft entwickelte Windows Media Audio, das von Intertrust entwickelte Intertrust und das
von IBM entwickelte IBM/EMMS.

(29) Die Schallplattenfirmen verwenden beim Formatieren ihrer Musikstücke jeweils eine Kombination
aus Verdichtungs-, Verschlüsselungs- und DRM-Technologien. Eine heruntergeladene oder im Strea-
ming übermittelte formatierte Audio-Datei kann der Benutzer mit Hilfe eines Music Players auf
seinem PC abspielen. Als Music Player bezeichnet man ein in den PC geladenes Softwaresystem, das
die Audio-Datei abspielt und eine Benutzerschnittstelle schafft (d. h. eine graphische Bildschirm-
maske, über die der Benutzer die für die Musikwiedergabe wesentlichen Elemente wie Start/Stop,
Lautstärke usw. interaktiv steuern kann). Beim Abspielen durchläuft eine digitale Audio-Datei drei
Stufen: erstens ein als „input plug-in“ bezeichnetes Software-Modul, das die Audio-Datei dekodiert
(technisch gesehen, wird die Datei dabei in „rohe“ Digital-Audio-Daten konvertiert); zweitens eine
Stufe zur Anpassung der Klangqualität; und drittens ein weiteres, als „output-plug-in“ bezeichnetes
Software-Modul, das schließlich die Musik spielt. Die Player-Software muss mit der bei der Datei
benutzten Kompressionstechnologie und der ggf. verwendeten Verschlüsselungs- und DRM-Techno-
logie interoperabel sein. Je mehr Technologien ein Player verarbeiten kann, um so mehr Musik kann
er spielen. Die Entwickler von Player-Software sind daher daran interessiert, für möglichst viele
Technologien lizenziert zu sein. Zu den meistverbreiteten Player-Systemen gehören der von Real
Networks entwickelte Realplayer, der von Microsoft entwickelte Microsoft Media Player, das von
Nullsoft (einem 1999 von AOL übernommenen Unternehmen) entwickelte Winamp (9), die von
Apple entwickelte QuickTime und die von MusicMatch entwickelte MusicMatch Jukebox. Die
meisten dieser Software-Produkte sind normalerweise über das Internet kostenlos erhältlich; für
einige andere ist dagegen ein Preis zu zahlen (der z. B. im Fall der Music Match Jukebox USD 29,99
beträgt).

(30) Heruntergeladene Musik kann auch auf einen physischen Tonträger wie z. B. eine bespielbare CD,
eine Tonkarte oder eine Minidisk überspielt werden („Burning“).

(31) Es gibt somit einen Markt für die Lieferung von Player-Software.

(9) Nach einem im New Scientist vom 19. Juni 1999 unter dem Titel „MP3“ erschienenen Artikel von Glyn Moody, wird
der Markt der Music Player von Winamp beherrscht: dieses System hat täglich 160 000 Downloads aufzuweisen.
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(32) Zum räumlichen Umfang des Markts für Player-Software ist festzustellen, dass er offenbar globalen
Charakter hat. Die Sprache des Dateimenü-Texts der Music Player kann leicht verändert werden, um
den Erfordernissen der verschiedenen Sprachgebiete zu genügen. Winamp liefert z. B. auf seiner
Website kostenfreie Sprach-Kits. Die befragten Unternehmen äußerten die Ansicht, dass der Sprach-
faktor nur minimale Auswirkungen hat; die Regionalisierung von Player-Software (d. h. die Anpas-
sung der Software an die Bedürfnisse eines regionalen Markts) ist allgemeine Praxis und leicht zu
bewerkstelligen.

Internet-Zugang im Anwählverfahren (Schmalband-Zugang)

(33) Im Fall Telia/Telenor (10) erkannte die Kommission eine Nachfrage nach Dienstleistungen zur
Vermittlung des Zugangs zum Internet, wobei sie zwischen Anwähl- und fest geschaltetem Zugang
unterschied. Bei fest geschaltetem Zugang ist der Benutzer über eine spezielle Standleitung mit dem
ISP verbunden, während diese Verbindung beim Anwähl-Zugang über eine normale PSTN-Leitung
erfolgt. Vom Nachfragestandpunkt gesehen, handelt es sich bei diesen beiden Zugangstypen um zwei
getrennte Produktmärkte. Der Anwähl-Zugang richtet sich an private und gewerbliche Nutzer
(insbesondere kleine und mittlere Unternehmen), während ein fest geschalteter Anschluss hauptsäch-
lich von größeren Unternehmen gewünscht wird. Im Fall BT/ESAT (11) zeigte sich im Laufe der
Marktuntersuchung, dass es möglich wäre, bei den Anwähl-Anschlüssen insofern zwischen privatem
und gewerblichem Zugang zu unterscheiden, als Letzterer (zumal bei größeren Unternehmen)
üblicherweise unter Einsatz aufwendigerer Anwählverfahren erstellt wird. In diesem Stadium ist die
Klärung der Frage, ob der private und der gewerbliche Anwähl-Zugang zwei getrennte relevante
Produktmärkte bilden, jedoch entbehrlich, da die anstehende Transaktion in jedem Fall im Markt der
Anbieter von Internet-Diensten (ISP) zur Schaffung einer beherrschenden Stellung führen würde.

(34) Nach allgemeiner Ansicht hat der räumliche Markt für Internet-Anwähldienste wegen der erforder-
lichen örtlichen Netzdienste im Wesentlichen nationalen Charakter. Im Fall Telia/Telenor kam die
Kommission zu dem Schluss, dass dieses Merkmal die Möglichkeit einer Ausdehnung der beste-
henden Zugangsmärkte über den nationalen Rahmen begrenzt. Diese Feststellung gilt auch im
vorliegenden Fall, in dem folglich als räumlich relevanter Markt jeder einzelne der neun Mitglied-
staaten anzusehen ist, in denen AOL als ISP tätig ist (Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich,
Italien, die Niederlande, Österreich, Schweden und das Vereinigte Königreich).

Entgeltliche Inhalte außer Musik (Breitband-Inhalte)

(35) Im Fall Telia/Telenor/Schibsted (12) hat die Kommission einen Markt für gebührenzahlende Inhalte
definiert. Im Zuge ihrer Nachforschungen fand die Kommission Hinweise auf die Existenz eines sich
entwickelnden Markts für die integrierte („one-stop“) Lieferung von Breitband-Inhalten über das
Internet. Bei dieser Nachfrage geht es um gebündelte Audio- und Video-Inhalte (z. B. Filme + Sport-
veranstaltungen + Popkonzerte) über das Internet, und als solche ist sie offenbar getrennt von der
Nachfrage nach Filmen und Fernsehprogrammen, die über eher traditionelle Vertriebswege (wie
Programmgebühren-Fernsehen, Video-auf-Abruf oder DVD/Video-Miete) angeboten werden. Die
verschiedenen Breitband-Inhalte würden sich gegenseitig nicht ersetzen, sondern ergänzen. Ein ISP,
der derart unterschiedliche Inhalte anbieten könnte, wäre vergleichbar mit einem Supermarkt, der an
einem einzigen Ort eine große Vielfalt einander ergänzender Güter anbietet. Dieser Markt würde die
folgenden inhaltlichen Kategorien umfassen.

(36) Was die räumliche Ausdehnung dieses Markts anbetrifft, so ist einerseits aufgrund der sprachlichen
Erfordernisse des Publikums in den verschiedenen Ländern davon auszugehen, dass er ähnlich wie
vergleichbare Märkte (wie z. B. für Pay-TV) eher nationalen Charakter hat (13) Andererseits geht es bei
dem Filmangebot im Internet hauptsächlich um US-amerikanische Filme und Programme (z. B.
Zeichentrickfilme), die ein internationales Publikum ansprechen und in allen EWR-Ländern beliebt
sind.

(37) Ob die integrierte Lieferung von Breitband-Inhalten einen separaten Produktmarkt darstellen, braucht
für die Zwecke der hier vorzunehmenden Bewertung nicht geprüft zu werden, da offenbar davon
auszugehen ist, dass die geplante Fusion in diesem Bereich nicht zur Schaffung einer beherrschenden
Stellung führen wird.

(10) Entscheidung der Kommission in der Sache Nr. IV/M.1439 Telia/Telenor.
(11) Entscheidung der Kommission in der Sache COMP/M.1838 BT/Esat.
(12) Entscheidung der Kommission in der Sache Nr. JV 1.
(13) Siehe Entscheidung der Kommission 1999/242/EG in der Sache IV/36.237 — TPS, (ABl. L 90 vom 2.4.1999, S. 6,

Randnummer 43).
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Breitband-Zugang zum Internet

(38) Im Verlauf ihrer Nachforschungen fand die Kommission Beweise für die Existenz eines sich
entwickelnden Markts für die Erstellung privater Breitband-Anschlüsse an das Internet. Ein Breitband-
Anschluss bietet Hochgeschwindigkeits-Zugang zum Internet und ermöglicht umfassendere Audio-
und Video-Funktionen als ein normaler (Schmalband-)Anwähl-Zugang. Dazu gehören u. a. die Echt-
zeit-Übertragung (das „Streaming“) von Audio- und Video-Inhalten, die Video-E-Mail, die interaktive
Werbung und Video-Konferenzen — alles Funktionen, die über herkömmliche Schmalband-
Anschlüsse nicht wirkungsvoll übermittelt werden können.

(39) Ein Breitband-Anschluss ist in Europa bisher noch nicht überall möglich, und er ist im Allgemeinen
auch teurer als ein normaler Anwähl-Zugang.

(40) Breitband-Alternativen der neuesten Generation sind Digital Subscriber Line (DSL) und Kabel-
Modems. DSL ist eine neue Technologie, bei der das vorhandene Telefonnetz benutzt wird, um eine
voll-digitalisierte Verbindung herzustellen. DSL kann den Leitungsweg mit einem herkömmlichen
Telefonanschluss teilen, sodass der Benutzer über die gleiche Leitung neben dem Hochgeschwindig-
keits-Dienst zugleich auch den herkömmlichen Telefondienst nutzen kann. DSL schafft einen einheit-
lichen Datenübermittlungskanal und eine Standverbindung zwischen zwei Punkten, die normaler-
weise dazu dient, eine Privatwohnung an einen ISP anzuschließen. Kabel-Modems nutzen die
örtlichen Fernseh-Kabelnetze und erreichen Übermittlungsgeschwindigkeiten im mehrfachen
Megabit-Bereich.

(41) Angesichts der Notwendigkeit der Herstellung einer physischen Verbindung zwischen dem ISP und
seinen Kunden (Telefonleitung bei DSL und Fernsehkabel beim Kabel-Modem) scheint der Markt für
Breitband-Internetdienste im Wesentlichen nationaler Art zu sein. Für die Zwecke der
hier anstehenden Bewertung erübrigt es sich jedoch, festzustellen, ob ein separater Markt für
Breitband-Internetanschlüsse existiert, ob DSL, Kabel-Modems und andere Formen des schnellen
Internetzugangs dem gleichen relevanten Produktmarkt angehören und ob dieser Markt nationalen
Charakter hat, da nach näherer Prüfung festgestellt wurde, dass die geplante Transaktion in diesem
Bereich nicht zur Schaffung einer beherrschenden Stellung führen wird.

B. Bewertung

1. Einführung

Das Verhäl tn is zwischen AOL und Berte lsmann

(42) AOL und der deutsche Medienkonzern Bertelsmann arbeiten seit den Anfängen der Vermarktung des
Internet als Partner zusammen. Im Jahr 1995 gründeten sie das 50/50%ige Joint Venture AOL
Europe, das die Grundlage der Expansion von AOL in Europa darstellt. Daneben betrieben AOL und
Bertelsmann in Frankreich ein gemeinsames Joint Venture mit Vivendi.

(43) Im März 2000 schlossen AOL und Bertelsmann eine Vereinbarung über Elemente einer gemein-
samen Werbe-, Vertriebs- und Verkaufsstrategie. Die wesentlichen Verpflichtungen der beteiligten
Unternehmen aus dieser Vereinbarung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Verpflichtungen von Bertelsmann: Bertelsmann soll in vier Jahren für Werbung bei AOL […]*
aufwenden und erhält für diese Werbung Vorzugsbedingungen […]*. Bertelsmann soll für AOL
Europe neue Abonnenten [werben]*. Ist Bertelsmanns Werbung weniger erfolgreich als erwartet,
darf Bertelsmann so lange keine anderen ISP vermarkten, bis der Rückstand aufgeholt ist.
Bertelsmann liefert AOL Inhalte [zu Vorzugsbedingungen]*.

b) Verpflichtungen von AOL: AOL nimmt Verhandlungen mit den zu Bertelsmann gehörenden
E-commerce-Untemehmen barnes&noble.com und Bertelsmann Online („BOL“) auf, um die Bezie-
hungen im E-commerce-Bereich im Sinne von E-commerce-Partnern […]* zu strukturieren.
Demnach sollen die genannten Unternehmen zusammen mit einer anderen Online-Einzelhandels-
gruppe eine Vorzugsplatzierung auf hierfür geeigneten AOL-Seiten erhalten (z. B. in Form von
„anchor tenancy“, d. h. ständige Präsenz mit einem Logo oder einer Anzeige, von wo aus der
Besucher direkt zur Website des werbenden Unternehmens gelangen kann). AOL soll ferner
Verhandlungen mit einer Anzahl anderer im Internet aktiver Bertelsmann-Unternehmen
aufnehmen, um ihnen Werbemöglichkeiten […]* anzubieten. Schließlich verpflichtet sich AOL,
entgegenkommend zu verhandeln, wenn Bertelsmann mit AOL einen Vertrag über die Verbrei-
tung von Buch- und Musikwerbung in bestimmten AOL-Medien abzuschließen wünscht (z. B.
über kurzzeitige „anchor tenancy“ oder Bannerwerbung) […]*.
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c) Gegenseitige Verpflichtungen: AOL und Bertelsmann vereinbaren für vier Jahre einen Werbeaus-
tausch […]*, wonach AOL als Gegenleistung für ein von Bertelsmann bereitzustellendes On- und
Offline-Werbepaket (u. a. über Radio, Fernsehen und Printmedien) seinerseits für Bertelsmann ein
Online-Werbepaket bereitstellt. Für den Fall einer Fusion von AOL mit Time Warner verpflichten
sich AOL und Bertelsmann zu [zusätzlicher Gegenseitigkeitswerbung]*. Sodann wollen AOL und
Bertelsmann dafür sorgen, dass Bertelsmanns Musik so formatiert wird, dass sie mit AOLs
Player-Software Winamp abgespielt werden kann. Unter anderem ist in der Vereinbarung vorge-
sehen, dass Bertelsmann geschäftlich vertretbare Anstrengungen unternehmen wird, um dafür zu
sorgen, dass das von ihm benutzte DRM-System mit dem jeweiligen AOL-Player kompatibel und
auf dessen Verwendung vorbereitet ist. Andererseits kann AOL laut Vereinbarung beschließen, das
DRM-System oder Bertelsmanns Inhalte umzuformatieren, um sie mit seinem Player kompatibel
zu machen […]*, wobei Bertelsmann die diesbezüglichen Aktivitäten von AOL unabhängig von
eigenen Geschäftsinteressen dulden und in angemessenem Rahmen unterstützen soll.

(44) Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass insbesondere diese strukturellen Verbindungen und in
geringerem Maße die vertraglichen Bindungen zwischen AOL und Bertelsmann Letzterem einen
starken Anreiz liefern, AOL zum bevorzugten Verbreitungsmedium zu machen, d. h. seine Inhalte
primär über AOL anzubieten. Bei einer Einschätzung der Stellung von AOL/Time Warner auf dem
Markt für die Online-Übermittlung von Musik muss dies berücksichtigt werden. Daher sind zum
Zwecke der Bemessung der Marktmacht des neuen Unternehmens die von Bertelsmann gehaltenen
Anteile am Markt für Aufführungs- und mechanische Rechte denen von Time Warner hinzuge-
rechnet worden.

Die geplante Zusammenarbei t von Time Warner und EMI

(45) Ein weiterer Faktor besteht in der am 23. Januar 2000 zwischen Time Warner und EMI geschlos-
senen Vereinbarung über die Zusammenlegung ihrer Musikaufnahme- und Musikverlagsinteressen.
Dieses Projekt wurde allerdings inzwischen aufgegeben.

Online-Musik

(46) AOL/Time Warner wird die Verlagsrechte von Time Warner kontrollieren, und außerdem wird AOL
hauptsächlich aufgrund der Joint Ventures und in geringerem Maße aufgrund der Vereinbarung mit
Bertelsmann Zugang zu dessen Musikbeständen und den entsprechenden Rechten haben. Als
Ergebnis der genannten Arrangements gewinnt AOL somit Zugang zu der führenden Quelle von
Musikverlagsrechten. Time Warner und Bertelsmann zusammen halten sowohl bei den mechani-
schen als auch bei den Aufführungsrechten (14) etwa [30-40 %]* der Musikverlagsrechte im EWR
[Time Warner 10-20 %]* und Bertelsmann [10-20 %]*. Der nächstgrößte Verleger ist EMI mit
[10-20 %]* bei den Aufführungsrechten und [15-25 %]* bei den mechanischen Rechten, gefolgt von
Universal mit mehr als 10 % bei den mechanischen Rechten und knapp 10 % bei den Aufführungs-
rechten, und Sony mit deutlich weniger als 10 % in beiden Rechtekategorien. In Spanien,
Deutschland, den Niederlanden und Italien liegen die gemeinsamen Marktanteile beider Unternehmen
zwischen [25-35 %]* und [30-40 %]*. In den nordischen Ländern und in Griechenland und Portugal
reichen ihre kombinierten Marktanteile von [40-50 %]* bis [50-60 %]* (15).

(47) Ein Unternehmen, das ein derart umfangreiches Musikangebot kontrolliert, könnte erhebliche Markt-
macht ausüben, indem es die Erteilung von Lizenzen auf seine Rechte verweigern, mit der Verweige-
rung der Lizenzierung drohen oder seinen Kunden, die solche Rechte erwerben wollen (wie z. B.
Internethändlern, die Musik-Downloads und -Streamings anbieten), hohe oder diskriminierende
Preise oder in anderer Weise unlautere Geschäftsbedingungen aufnötigen würde.

(48) Die beteiligten Unternehmen widersprechen dieser Beweisführung, die ihrer Meinung nach auf einer
grundlegenden Fehlinterpretation der Beziehungen zwischen AOL und Bertelsmann beruht. Die
Parteien behaupten, dass die Vereinbarung mit Bertelsmann nicht auf Ausschließlichkeit beruhe und
daher eine Kontrolle des Musikangebots von Bertelsmann durch AOL ausgeschlossen sei.

(49) Die Kommission teilt nicht die Ansicht der Parteien. Die Kommission ist der Meinung, dass
Bertelsmann aufgrund seiner finanziellen Interessen an AOL Europe und an dem französischen Joint
Venture einen wirtschaftlichen Anreiz zur Zusammenarbeit mit AOL hat.

(14) Als mechanische Rechte bezeichnet man die Rechte, die erforderlich sind, um einer Schallplattenfirma eine Lizenz für
die Reproduktion geschützter musikalischer Werke durch mechanische Mittel wie z. B. auf CD oder MD zu erteilen.
Aufführungsrechte sind die Voraussetzung für die Erteilung einer Lizenz zur öffentlichen Aufführung geschützter
musikalischer Werke an gewerbliche Nutzer wie Fernseh- und Hörfunksender, Kabelnetzbetreiber, Konzertveranstalter,
Diskotheken, Hotels, Restaurants usw. Für die Online-Verwertung musikalischer Werke im Internet müssen Lizenzen
für beide Rechte vorliegen.

(15) Ein Verleger, der die Verlagsrechte in einem bestimmten EWR-Land kontrolliert, könnte zumindest in diesem Land
auch die Online-Verwertung der entsprechenden musikalischen Werke kontrollieren.
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(50) Die Parteien sind der Meinung, dass die Kommission die Rolle der Einzugsorganisationen unberück-
sichtigt lässt. Nach Darstellung der Parteien ist es meist so, dass die zur Genehmigung der Verwer-
tung ihrer Musik im Internet erforderlichen Rechte von den Einzugsorganisationen und nicht von
den Verlagen kontrolliert werden, da diese Rechte den Einzugsorganisationen übertragen und somit
von ihnen kontrolliert werden. Die Musikverleger wären somit nicht in der Lage, den Einzugsorgani-
sationen die Online-Verbreitungsrechte zu entziehen, weil sie hierfür alle Rechte für das betreffende
Werk zurückziehen und außerdem das Einverständnis des Autors einholen müssten, der seinerseits
den Einzugsorganisationen alle Rechte entziehen müsste — was beides weder praktikabel noch
wirtschaftlich sinnvoll wäre.

(51) Die Kommission stellt fest, dass es im Musikgeschäft derzeit unklar ist, ob die Nutzung von
Online-Musikrechten tatsächlich von den Einzugsorganisationen und nicht von den Verlagen
kontrolliert werden. Aber auch wenn man unterstellt, dass diese Rechte von den Einzugsorganisa-
tionen kontrolliert werden, sind keine rechtlichen Gründe zu erkennen, die einen Verleger daran
hindern würden, den Einzugsorganisationen bestimmte Kategorien von Rechten zu entziehen. Diese
Möglichkeit besteht für alle in den Entscheidungen zu GEMA I (16) und GEMA II (17) definierten
„Kategorien“ oder „Nutzungsformen“. Das heißt, dass eine solche Rücknahme für bestimmte mecha-
nische und/oder Aufführungsrechte erfolgen kann. Nach den geltenden Vorschriften kann das
Zurückziehen der Rechte von den Einzugsorganisationen durch den Verleger in den meisten
Mitgliedstaaten (außer im Vereinigten Königreich und in Irland) die Zustimmung des Autors bzw.
Komponisten erfordern. Der Autor oder Komponist kann aber natürlich davon überzeugt werden,
dass ein Zurückziehen bestimmter Rechte für ihn wirtschaftlich vorteilhaft wäre.

(52) Nach den Erkenntnissen der Kommission gibt die Ausübung eines ausschließlichen Rechts zur
Genehmigung oder Untersagung der öffentlichen Verbreitung copyright-geschützter Werke über
Kabel oder auf drahtlosem Wege einem marktbeherrschenden Verleger als Inhaber dieses Rechts im
digitalen Umfeld des Internets und bei der Lizenzierung solcher Werke zur digitalen Verbreitung
noch größere Möglichkeiten zur Ausübung von Marktmacht als im herkömmlichen Musikverlagsum-
feld.

(53) AOL könnte einen eigenen Geschäftszweig für die Verbreitung von Musik über das Internet
begründen oder ein bestehendes Unternehmen übernehmen […]*. Die von der Kommission durchge-
führte Marktuntersuchung zeigt, dass konkurrierende Musikanbieter sich in Anbetracht der kritischen
Masse der von dem neuen Unternehmen kontrollierten Musikinhalte und der Stärke von AOL im
Internet-Vertrieb in den USA gezwungen sehen werden, mit AOL zusammenzuarbeiten. AOL ist der
weltweit größte Anbieter von Internet-Diensten und mit Abstand der größte ISP in den USA. AOL
stützt sich auf zwei eigene IMS-Dienste (ICQ und Instant Messenger), die zusammen mehr als
130 Mio. eingetragene potentielle Benutzer und über 34 Mio. regelmäßige Benutzer zählen.
Daneben ist AOL mit 59 Mio. Einzelbesuchern (18) (Mai 2000 (19)) die am häufigsten aufgesuchte
Portal-Website in den USA. Kein anderer ISP hat ein so imposantes Online-Verbreitungsnetz aufzu-
weisen. Zudem ist AOL dank der Attraktivität seiner Inhalte weit besser in der Lage, sich das
Interesse der Benutzer über längere Zeit zu erhalten (ein allgemein als „stickiness“ bezeichneter
Effekt).

(54) Schallplattenfirmen, die internationale Popmusik verkaufen, die definitionsgemäß für einen welt-
weiten Markt produziert wird, werden — um ihren Produkten ein Höchstmaß an Verbreitung zu
sichern — darauf angewiesen sein, AOLs „Online-Vertriebskanal“ einzuschalten. AOL könnte seine
Stellung entweder dazu nutzen, für die Übernahme solcher Inhalte überhöhte Preise zu verlangen
oder durch Bevorzugung von Time Warner und Bertelsmann und Verschlechterung der Bedingungen
für konkurrierende Provider von Inhalten den Zugang zum Online-Musikmarkt einzuschränken.

(55) Außerdem hat die von der Kommission durchgeführte Marktuntersuchung gezeigt, dass das neue
Unternehmen in der Lage wäre, die technischen Normen für die Verbreitung bzw. den Vertrieb von
Musik über das Internet zu diktieren. Hier ist anzumerken, dass — nach dem unter Randnummer …
erwähnten, vor der Fusion erstellten AOL-Dokument — eines der Hauptziele des Geschäfts mit Time
Warner darin besteht, „[die allgemeine Annahme digitaler Normen für die Übermittlung von Down-
loads zu sichern]*“. Im gleichen Dokument heißt es ferner, dass diese Musik-Strategie durch [eine
Politik strategischer Übernahmen]* ergänzt werden könnte.

(16) Entscheidung der Kommission 71/224/EG in der Sache IV/26.760 (GEMA) (ABl. L 134 vom 20.6.1971, S.15).
(17) Entscheidung der Kommission 72/268/EC in der Sache IV/26.760 (GEMA) (ABl. L 166 vom 24.7.1972, S. 22).
(18) Der Begriff „Einzelbesucher“ (unique visitors) steht hier (im Unterschied zur Gesamtzahl der Besuche) für die

geschätzte Zahl der verschiedenen Personen, die eine bestimmte Website aufsuchen.
(19) Quelle: Media Matrix.
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(56) Dieses Ergebnis wäre der von der Kommission durchgeführten Marktuntersuchung zufolge durch
Entwicklung oder Erwerb einer nicht-offenen, eigentumsgeschützten Formatierungstechnologie für
das gesamte Downloading und Streaming von Musikstücken von Time Warner zu erreichen. Wenn
das neue Unternehmen alle seine Musik in geschützten Codes oder Formaten herausbrächte, könnte
es für sein gesamtes Angebot an Musikinhalten ein Downloading oder Streaming nach konkurrie-
renden Technologien verhindern. Gestützt auf die Breite der von Time Wamer und Bertelsmann
gehaltenen Verlagsrechte, die Popularität ihres Angebots, das Know-how von AOL im Internet-
Bereich und seine enorme Internet-Kundschaft wäre das neue Unternehmen in der Lage, seine
Technologie oder Formatierungssprache als Branchen-Standard durchzusetzen. Das neue Unter-
nehmen könnte z. B. Entwicklern von Player-Software drohen, ihnen die Lizenz für seine Techno-
logie zu verweigern, und sie auf diese Weise zwingen, keine Technologien von Wettbewerbern zu
unterstützen. Konkurrierende Musikaufnahmefirmen, die ihre Musik online vertreiben wollen, wären
dann gezwungen, ihre Produkte nach der Technologie des neuen Unternehmens zu formatieren.
Dank seiner Kontrolle über die einschlägige Technologie wäre das neue Unternehmen in der Lage,
das gesamte Downloading und Streaming von Musik über das Internet zu kontrollieren und die
Kosten der Wettbewerber durch überhöhte Lizenzgebühren zu erhöhen.

(57) Das neue Unternehmen könnte auch die Internet-Stärke von AOL als Hebel benutzen, um seine
eigene Technologie durchzusetzen. Das neue Unternehmen könnte die Verbreitung von Produkten
konkurrierender Labels (wie z. B. weltweit vermarkteter internationaler Popmusik-Aufnahmen) davon
abhängig machen, dass diese Labels seine Technologie übernehmen. Die Plattenfirmen wären bereit,
für den Zugang zu AOL einen hohen Preis zu zahlen.

(58) Die Parteien behaupten, dass das neue Unternehmen weder in der Lage noch daran interessiert wäre,
eine auf ausschließliche Formatierung gerichtete Strategie zu verfolgen. Zudem sei dieser Bereich
beherrscht von starken und wohletablierten Wettbewerbern wie Microsoft, Intel, IBM, Sony, dem
Fraunhofer-Institut und AT & T. Jedes dieser Unternehmen wäre allein in der Lage, dem Versuch des
neuen Unternehmens, ein nichtoffenes, geschütztes Format zu entwickeln und durchzusetzen,
massiven Widerstand entgegenzusetzen. Die Kommission verwirft dieses Argument jedoch mit dem
Hinweis darauf, dass außer Sony keiner dieser Wettbewerber vertikal integriert ist und somit
irgendwelche Musikverlagsrechte kontrolliert. Zu Sony ist anzumerken, dass der Umfang des Musik-
angebots dieses Unternehmens (im Durchschnitt [1-10 %]* aller Musikverlagsrechte) mit dem des
neuen Unternehmens nicht vergleichbar ist. Die Kommission folgert daraus, dass Sonys Musikan-
gebot nicht groß genug wäre, um eine eigene Formatierungsstrategie durchzusetzen. Es sei daran
erinnert, dass Sony bereits ein eigenes geschütztes Kompressionsformat („ATRAC“) entwickelt hat,
das jedoch nicht zur Branchennorm geworden ist, sondern mit mehreren anderen Formaten im
Wettbewerb steht.

(59) Die Kommission kommt somit zu der Schlussfolgerung, dass das neue Unternehmen im Online-
Musikmarkt eine beherrschende Stellung einnehmen würde.

Musikabspiel-Software („Player“)

(60) Die von der Kommission durchgeführte Marktuntersuchung zeigt, dass sich das neue Unternehmen
dafür entscheiden könnte, keine eigene geschützte Technologie zu entwickeln und stattdessen die
Musik von Time Warner so zu formatieren, dass sie nur mit Winamp kompatibel wäre, womit
Winamp die einzige Musik-Player-Software würde, die zum Abspielen von Time-Warner-Musik
verwendet werden könnte.

(61) Zudem hat AOL das Recht, die Musik von Bertelsmann umzuformatieren, um sie mit Winamp
kompatibel zu machen. Wie bereits erwähnt, ist Bertelsmann vertraglich verpflichtet, seine Musik so
zu formatieren, dass sie mit Winamp abspielbar ist. Der Vereinbarung gemäß kann AOL aber auch
beschließen, Bertelsmanns Musikinhalte auf eigene Kosten umzuformatieren und mit seinem Player
kompatibel zu machen, in welchem Fall Bertelsmann unabhängig von eigenen Geschäftsinteressen
verpflichtet wäre, AOL bei diesen Bemühungen zu unterstützen.
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(62) Winamp könnte auch die anderen Formate und Technologien (wie z. B. MP3 oder WMA) stützen, in
denen konkurrierende Plattenfirmen ihre Musik (oder den größten Teil ihrer Musik) herausgeben.
Winamp würde damit der weltweit einzige Player, der praktisch alle im Internet angebotene Musik
abspielen könnte. Die anderen Plattenfirmen hätten keinen Anreiz, ihre Musik in ihren eigenen
geschützten Normen zu formatieren, da sie weder eine Player-Software (wie AOLs Winamp) noch ein
mit AOL vergleichbares Online-Musikvertriebsnetz noch die gleiche kritische Masse des Musikange-
bots besitzen. Durch Verweigerung der Lizenzvergabe für seine geschützte Technologie könnte das
neue Unternehmen Winamp als vorherrschenden Player durchsetzen, da keine andere Abspielsoft-
ware das geschützte Format der Musik von Time Warner und Bertelsmann entschlüsseln könnte.
Wegen ihrer technischen Beschränkung hätte der Wettbewerb anderer Player keinen Einfluss auf die
Preisstellung für Winamp. Das neue Unternehmen erhielte somit als Ergebnis der Fusion die
Kontrolle über die vorherrschende Player-Software und könnte für sie überhöhte Preise fordern.

(63) Die Parteien behaupten, dass eine Strategie, die darin bestünde, ihre Musik umzuformatieren, sodass
sie ausschließlich mit Winamp kompatibel ist, zu einem geschäftlichen Desaster führen würde. Sie
verweisen darauf, dass Winamp neuesten Statistiken zufolge lediglich [10-20 %]* der Online-Musik-
hörer erreicht (die meistverbreiteten Systeme wären demnach Real mit [70-80 %]*, Microsoft Media
Player mit [40-50 %]* und QuickTime mit [20-30 %]*). Folglich würde es dem Geschäftsinteresse
von Time Warner und Bertelsmann zuwiderlaufen, wenn sie ihre Musik in einem Format heraus-
bringen würden, das nur mit Winamp abspielbar wäre, weil sie dann nur [10-20 %]* der gesamten
Online-Hörerschaft erreichen würden. Die Kommission hält dem entgegen, dass der Umstand, dass
Winamp (nach AOLs Website „führend in Internet-Musik“) nur eine geringere Hörerzahl erreicht als
konkurrierende Players, irrelevant wird, wenn man bedenkt, dass AOL die Musik von Time Warner
und Bertelsmann umformatieren kann. Musikabspiel-Software kann man frei und leicht auf seinen
PC herunterladen, der möglicherweise auch mehrere Players aufnehmen kann. Die Schlüssel zum
Erfolg einer solchen Software liegt natürlich in ihrer Fähigkeit, eine möglichst große Vielfalt von
Musik abzuspielen. Im vorliegenden Fall würde der Umfang des von AOL umformatierten Musikan-
gebots viele Online-Hörer veranlassen, zu Winamp zu wechseln. Ein Internet-Benutzer, der z. B. ein
Musikstück eines Künstlers von Time Warner herunterladen möchte, würde zugleich aufgefordert,
sich Winamp herunterzuladen, und auf diese Weise könnte Winamp in kurzer Zeit zum weltweit
populärsten Musik-Player werden.

(64) Die Parteien verweisen auch darauf, dass Winamp derzeit keine nennenswerte geschützte Techno-
logie enthält, und dass vielmehr alle wesentlichen Technologie-Komponenten von konzernunabhän-
gigen Dritten stammen. Diesem Argument ist entgegenzuhalten, dass es dem neuen Unternehmen
unbenommen bleibt, ein solches geschütztes Format zu entwickeln oder in Lizenz zu nehmen. So
hat z. B. AOL bereits mit Intertrust eine Vereinbarung getroffen, wonach AOL das DRM-System von
Intertrust benutzen wird. Diese Vereinbarung, die Intertrust den Status eines bevorzugten Techno-
logie-Lieferanten für AOL gibt, könnte als Grundlage für die Entwicklung einer solchen eigentumsge-
schützten Technologie dienen.

(65) Man kann daher zu dem Schluss kommen, dass das neue Unternehmen im Markt für Musikabspiel-
Software eine beherrschende Stellung einnehmen würde.

Anwähl-Zugang zum Internet

Die Markts te l lung von AOL in den USA und das Geschäf tspr inzip des Unterneh-
mens

(66) In den USA ist AOL der bei weitem bedeutendste Anbieter von Internet-Diensten (ISP), der nach
Angaben der Parteien [40-50 %]* des dortigen Markts hält. […]*.

(67) Das Wachstum von AOL in den USA beruht (zumindest zum Teil) auf spezifischen Leistungsmerk-
malen. AOL ist nicht nur ein Tor zu irgendwo im Internet angesiedelten Inhalten, sondern bietet
auch selbst viele nützliche und leicht zu nutzende Inhalte.

(68) Ein Teil der von AOL gebotenen Inhalte und der damit verbundenen Dienstleistungen (wie Foren,
Magazine, Chatting-Räume, Referenz-Datenbanken und Nachrichtendienste) sind eigentumsrechtlich
geschützt und nur für AOL-Abonnenten zugänglich, also nicht für das allgemeine Internet-
Publikum (20).

(20) Siehe Angus J. Kennedy: „The Internet — the rough guide 2000“, S. 41.
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(69) AOLs Größe in den USA ermöglichte dem Unternehmen auch den Erwerb von Inhalten zu Vorzugs-
bedingungen, wie etwa im Fall der Vereinbarung mit Bertelsmann. AOLs Inhalte und die damit
verbundenen Dienstleistungen, kombiniert mit einem enormen Kundenstamm, bewirken einen Netz-
effekt, der den Abonnenten jeden Anreiz nimmt, sich von AOL zu trennen. Auch viele neue Kunden
entscheiden sich für AOL, weil sie die Kommunikation und Interaktion mit dessen großer Internet-
Gemeinde suchen. Wie im nachstehenden näher beschrieben, wirkt der Netzeffekt in beiden Rich-
tungen: mehr Abonnenten bringen mehr Inhalte und umgekehrt.

(70) Das AOL-System wird auch als „walled garden“ oder „one-stop shop“ bezeichnet, in dem die
Allgemeinheit der Internet-Nutzer den Eindruck hat, hier praktisch alles finden zu können. Diese
Beobachtung bezieht sich offenbar darauf, dass auf der Homepage von AOL eine Vielfalt von
Diensten und Inhalten angeboten wird, von denen viele ausschließlich bei AOL zu finden sind. Wenn
der Benutzer einen dieser Hyperlinks anklickt, gerät er in eine Sackgasse, von der aus er nur Zugang
zu anderen angeschlossenen Diensten und bestimmten zentralen externen Inhalten hat. AOLs
Kunden können aber auch von Inhalten weggeleitet werden, die im Wettbewerb mit AOL allzu
aggressiv auftreten. Die Breite der von AOL angebotenen Dienste und Inhalte kann dazu führen, dass
manche Benutzer dazu neigen, AOL für das Internet zu halten und nicht nach anderen Sites zu
schauen, und damit eine beachtliche Wechselträgheit bewirken. Somit gilt: je mehr Inhalte AOL
erwirbt und je größer seine Nutzergemeinde ist, umso weniger Anlass haben Abonnenten, AOLs
„walled garden“ zu verlassen, und umso mehr Gründe gibt es für potentielle Internet-Nutzer, sich für
AOL zu entscheiden. In diesem Zusammenhang ist zu unterscheiden zwischen passiven und aktiven
Internet-Nutzern. Die Ersteren sind unerfahrene Nutzer, die normalerweise bei AOL bleiben und nur
die von AOL vorgegebenen Hyperlinks anklicken. Aktive Internet-Nutzer sind dagegen erfahrene
Nutzer, die bestimmte Informationen suchen und in der Lage sind, selbst ihren Weg durch das
Internet zu finden. Nach Darstellung von Bob Pitman, dem Vorstandsvorsitzenden von AOL, gibt es
Beweise für eine beachtliche „stickiness“ der AOL-Abonnenten in dem Sinne, dass sie [einen erhebli-
chen Teil]* ihrer Surfzeit innerhalb von AOL zubringen. Dies zeigt, dass die Mehrzahl der AOL-
Kunden zu den passiven Internet-Nutzern gehört.

(71) AOL zufolge wird das Geschäftsprinzip von AOL von der Kommission unrichtig interpretiert. AOL
sei kein „walled garden“, vielmehr ermögliche es seinen Online-Abonnenten einen unbeschränkten
Zugang zu den Internet-Inhalten ihrer Wahl und damit auch zu Websites von Wettbewerbern und zu
Produkten und Inhalten ohne wirtschaftliche oder werbliche Verbindung zu AOL. AOL behauptet,
dass eine Strategie, die darin bestünde, den Zugang von AOL-Abonnenten zu nicht AOL-kontrol-
lierten Inhalten zu beschränken, selbstzerstörerisch wäre, weil AOL dann Kunden und die entspre-
chenden Werbeeinnahmen verlieren würde. Zudem gehe aus einigen, der Antwort von AOL auf die
Mitteilung der Beschwerdepunkte der Kommission beigefügten Erhebungen hervor, dass — wenn
man das hier relevante Verweilen bei Inhalten (also die Online-Nutzung ohne Chatting und E-mail)
betrachtet — die AOL-Kunden [einen erheblichen Teil]* ihrer Online-Zeit außerhalb von AOL
verbringen.

(72) Die Kommission ist der Ansicht, dass diese Erhebungen insofern irreführend sind, als sie die Zeiten,
die die Benutzer innerhalb des Netzes an nicht-AOL-eigenen Sites verbringen, als Zeiten außerhalb
von AOL betrachten. Dies steht in klarem Widerspruch zu einem AOL-internen Dokument (der oben
unter Randnummer 70 zitierten Darstellung von Bob Pitman), in dem es u a. heißt, dass „die Inhalte,
die die Leute innerhalb der vier Wände von AOL aufsuchen, [einen erheblichen Teil]* dieser Nutzung
darstellen. [Nur ein kleinerer Teil]* geht ins allgemeine Internet, und das ist, wie viele von Ihnen
wissen, einer der Hauptunterschiede zwischen uns und einem bloßen ISP, der seine Kunden nur eben
ans Internet anschließt und bei dem dann allgemeine Internet-Inhalte fast 100 % der Nutzung
darstellen“.

(73) Was den „walled garden“ anbetrifft, so hat die Kommission festgestellt, dass AOL-Nutzer im Allge-
meinen eher dazu neigen, sich beim Surfen im Internet der auf den AOL-Seiten angebotenen
Navigationshilfen zu bedienen (wie Links zu Websites anderer Anbieter), als dass sie Suchmaschinen
benutzen oder selbst die Adressen der gesuchten Sites eingeben würden. In diesem Zusammenhang
erscheint es nützlich, darauf hinzuweisen, dass AOL neben der eigentlichen Vermittlung des Internet-
Zugangs auch Inhalte aus dem Internet sammelt und in kundengerechte Pakete zusammenfasst (ein
Service, der dem eines Herausgebers entspricht, der von anderen geschriebenes Material zusammen-
stellt und aufarbeitet). In Erfüllung dieser Aufgabe verkauft bzw. vermietet AOL den Lieferanten der
Inhalte Werbe- und Verkaufs- flächen innerhalb des AOL-Netzes. Die von AOL geschlossenen
Verträge enthalten einschränkende Klauseln, die eine Werbung für oder Links zu Websites außerhalb
des AOL-Netzes oder den Verkauf von mit AOL-Produkten konkurrierenden Erzeugnissen verbieten.
Das Ergebnis dieser Einschränkungen ist, dass AOL-Nutzer im AOL-Netz gehalten werden, obwohl
viele von ihnen den Eindruck haben, ohne Einschränkung im Internet zu surfen.
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(74) Zu der Darstellung, dass AOL keinen wirtschaftlichen Anreiz habe, eine Ausschließlichkeitsstrategie
zu verfolgen, merkt die Kommission an, dass dieses Argument der Parteien auf ein Szenario abzielt,
in dem AOL jede Verbreitung konkurrierender Inhalte dritter Anbieter kategorisch verweigern würde.
Die Parteien übersehen jedoch, dass ein realistischeres Szenario darin besteht, dass AOL zur Verbrei-
tung konzernexterner Inhalte zwar bereit ist, aber nur zu diskriminierenden Bedingungen. Die
Kommission ist der Meinung, dass die vertikale Integration der Inhalte von Time Warner mit den
Internet-Diensten von AOL eine Änderung der Interessenlage von AOL bei der Festsetzung der
Zugangspreise für konzernexterne Erbringer von Inhalten bewirken wird. Nach dem Zusammen-
schluss wird AOL bei seinen Geschäften mit nicht zum Konzern gehörenden Anbietern von Inhalten
auch die Auswirkungen des Wettbewerbs auf die Ertragslage von Time Warner berücksichtigen. AOL
wird sich also veranlasst sehen, seine Geschäftsbedingungen zu verschärfen und die Zugangspreise zu
erhöhen, um Time Wamers Gewinne abzusichern und Time Wamer einen Ausgleich für wettbe-
werbsbedingte Einnahmeeinbußen zu verschaffen.

Die Markts te l lung von AOL in Europa

(75) Im europäischen Markt für Internet-Anwählverbindungen, der wegen der Kontrolle über die örtlichen
Leitungsnetze noch weitgehend von den herkömmlichen Telefongesellschaften beherrscht wird, ist
AOL der einzige Anbieter von Internetdiensten, der in den meisten Mitgliedstaaten präsent ist. In
Frankreich, Deutschland und im Vereinigten Königreich ist AOL der jeweils zweitgrößte ISP.

(76) Nach Angaben der Parteien halten AOL und die von ihm kontrollierten Unternehmen in den vier
Hauptmärkten nach Kundenzahl die folgende Marktposition:

a) In Frankreich ist AOL mit [10-20 %]* (AOL [10-20 %]* und CompuServe [weniger als 10 %]* der
zweitgrößte ISP hinter Wanadoo, einem Tochterunternehmen von France Telecom, dessen Markt-
anteil [30-40 %]* beträgt.

b) In Deutschland ist AOL mit [10-20 %]* (AOL [10-20 %]* und CompuServe [weniger als 10 %]*
der zweitgrößte ISP hinter der T-Online, die als Tochterunternehmen der Deutschen Telecom
AOL [50-60 %]* des Markts hält. Hier ist anzumerken, dass AOLs Marktstellung gestärkt wird
durch den Umstand, dass sein Partner Bertelsmann, der 50 % von AOL Europe besitzt, auch an
Lycos Europe beteiligt ist, deren Anwähl-ISP Comundo einen Anteil von [weniger als 10 %]* am
deutschen Markt hält.

c) In den Niederlanden ist AOL (CompuServe) mit einem Anteil von [weniger als 10 %]* der
achtgrößte ISP.

d) Zur Situation im Vereinigten Königreich siehe unter Randnummer 78 ff.

(77) In Europa ist die Verbreitung des Internets im Durchschnitt deutlich geringer als in den USA. Der
Hauptgrund hierfür liegt darin, dass der Zugang zum Internet und dessen Nutzung in den USA
wesentlich billiger ist als in Europa, wo Ortsgespräche im Allgemeinen im Zeittakt berechnet werden.
In den USA gibt es für Ortsgespräche keine zeitabhängigen Gebühren, und so finanzieren die ISP
ihren Betrieb im Allgemeinen aus einer von den Abonnenten gezahlten Pauschalgebühr, Einnahmen
aus der Internet-Werbung (d.h. aus dem Verkauf von Werbeflächen auf ihren Websites) und aus
Provisionen im E-commerce (d. h. einem Prozentsatz des Preises der Güter und Dienstleistungen, die
auf einer Website verkauft wurden, die der Kunde über einen Hyperlink auf der Site des ISP erreicht
hatte). In Europa wird die Internet-Nutzung schnell zunehmen, sobald die Zugangskosten fallen, was
durch die Öffnung der örtlichen Telekommunikationsnetze und die Förderung des nicht zeitabhängig
berechneten Zugangs erleichtert werden wird. Diese Öffnung der örtlichen Netze ermöglicht den
Wettbewerb mehrerer Betreiber untereinander und mit den bestehenden Telecomunternehmen, ohne
dass parallele Infrastrukturen geschaffen werden müssen. Bei fallenden Zugangskosten sollten die
gebotenen Inhalte zum entscheidenden Faktor für die Wettbewerbsstärke eines ISP werden.

Die Markts te l lung von AOL im Vere inigten Königre ich

(78) Zum Unterschied von Frankreich und Deutschland, wo der Markt von den Gebühren erhebenden
Internet-Dienstanbietern der herkömmlichen Telekom-Netzbetreiber beherrscht wird, ist der Internet-
Markt im Vereinigten Königreich gekennzeichnet von einer Anzahl abonnementsgebührenfreier ISP.
Nach der Kundenzahl liegt Freeserve an der Spitze. Nach den neuesten Daten vom Juni 2000 halten
die Hauptanbieter folgende Marktanteile (gemessen an der Zahl ihrer aktiven Abonnenten):
— Freeserve: [15-25 %]*,
— AOL: [15-25 %]* (davon AOL UK [weniger als 10 %]*, Netscape On Line [weniger als 10 %]* und

CompuServe [weniger als 10 %]*),
— Line One: [weniger als 10 %]*,
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— Virgin Net: [weniger als 10 %]*,

— Breath Online: [weniger als 10 %]*,

— BT Internet: [weniger als 10 %]*,

(79) Eine Einschätzung der Marktstellung der einzelnen ISP allein aufgrund der Zahl ihrer Abonnenten
kann jedoch irreführend sein. Bei gebührenfreien ISP sind u. a. auch viele gelegentliche Internet-
Benutzer angemeldet, die ihren Zugang jedoch nur selten benutzen und dementsprechend auch nur
sehr wenig verbindungsabhängige Einkünfte erbringen. Eine andere Methode zur Messung der
Marktstellung eines ISP läge möglicherweise darin, ihre Einnahmen zugrunde zu legen. Die Parteien
waren jedoch nicht in der Lage, die einnahmemäßigen Marktanteile der ISP anzugeben, zumal die
meisten von ihnen keine börsennotierten Aktiengesellschaften sind, die verpflichtet wären, ihre
Ergebnisse zu veröffentlichen. Es ist aber klar, dass man bei Berechnung der Marktanteile auf dieser
Basis feststellen müsste, dass AOLs Anteil viel größer ist als der von Freeserve und AOL mit Abstand
der bedeutendste ISP im Vereinigten Königreich ist. Die Einkünfte von Freeserve im Internet-Anwähl-
geschäft (d. h. verbindungsabhängige Einkünfte) für das Jahr 1999/2000 betrugen 9,6 Mio. UKL,
während AOLs Bruttoeinnahmen aus dem Internet-Anwähldienst (also verbindungsbedingte
Einnahmen plus Abonnementsgebühren) [...]* UKL und seine Nettoeinnahmen (einschließlich der
Abonnementsgebühren, aber nach Abzug der an den örtlichen Telefonnetzbetreiber gezahlten Netz-
kosten) [...]* UKL betrugen. Somit sind AOLs Einnahmen [um ein Vielfaches]* höher als die von
Freeserve. Die Einnahmen von AOL sind auch [höher]* als die Summe der Internet-Einnahmen seiner
drei Hauptwettbewerber (Freeserve, Line One und Virgin Net, die zusammen [35-45 %]* der Teil-
nehmer im Vereinigten Königreich zählen). Würden die Marktanteile aufgrund der Internet-
Einnahmen berechnet, erschiene AOL somit gewiss als der weitaus größte Anbieter von Internet-
Anwähldiensten. Dabei ist zu bedenken, dass — im Gegensatz zu der Darstellung der Parteien —
eine Analyse der Marktanteile auf Einnahmebasis keineswegs neu ist. So hat die Kommission schon
im Fall Telia/Telenor die Anteile am Markt für Internet-Anwähldienste sowohl nach Einnahmen als
auch nach der Zahl der Abonnenten berechnet.

(80) Nach der Zahl der Abonnenten war AOL bis zum September 1998, als Freeserve auf den Markt trat,
mit einem Marktanteil von [35-45 %]* (AOL UK [15-25 %]* und CompuServe [15-25 %]*) unbestrit-
tener Marktführer. Der Erfolg von Freeserve ist darauf zurückzuführen, dass dieses Unternehmen im
Unterschied zu AOL einen abonnementsgebührenfreien Internetzugang anbietet (bei dem die Abon-
nenten lediglich für die Telefonverbindung zahlen) und es damit dazu beitrug, die Kosten der
Nutzung des Internet zu drücken. Freeserve ist jedoch erst seit kurzem im Geschäft, und seine
finanzielle Lage ist anfällig. Bis zum 29. April 2000 hatte Freeserve einen Nettoverlust von etwa
18,4 Mio. UKL und einen Betriebsverlust von 26,4 Mio. UKL auszuweisen. Nach neueren Berech-
nungen von Analysten müsste Freeserve für 2001 mit einem Verlust (vor Steuern) von 61 Mio. UKL
rechnen, nachdem dieser zuvor auf 27,4 Mio. UKL geschätzt worden war. Die unsichere Finanzlage
des Unternehmens und seine schlechten Ergebnisse geben Anlass zu Zweifeln hinsichtlich der
zukünftigen Lebensfähigkeit von Freeserve und seiner Glaubwürdigkeit als Wettbewerber wesentlich
größerer und finanziell stärkerer, auf mehreren Märkten tätiger Unternehmen wie AOL. Insgesamt
wird die Solidität des Geschäftsmodells eines „freien“ Internet-Zugangs von den Finanzanalysten in
Frage gestellt. In diesem Zusammenhang sei auch daran erinnert, dass die beiden anderen Anbieter
eines „freien“ Internet-Zugangs im Vereinigten Königreich, LineOne und VirginNet, ihre Angebote
kürzlich widerrufen oder zurückgestellt haben (21). Angesichts dieser Entwicklungen ist nicht auszu-
schließen, dass in der Zukunft zumindest im Vereinigten Königreich das US-Modell eines auf
Abonnementsgebühren beruhenden Internet-Zugangs vorherrschen wird.

(81) Im Umfeld eines gebührenfinanzierten Internet-Zugangs werden diejenigen ISP erfolgreich sein, die
ihre Abonnementsgebühren durch ein Angebot attraktiver Inhalte rechtfertigen können. Bestätigt
wird dies durch einen kürzlich erschienenen Bericht von Jupiter Communications, in dem es heißt:
„AOL ist unter den Portalen und ISP nach wie vor der König der Inhalte-Anbieter. Die durchschnitt-
lich 30 Minuten Nutzungszeit pro Teilnehmer und Tag sind durch die hohe Qualität der von AOL
gelieferten Inhalte und seiner E-commerce-Angebote wohl verdient“ (22). Zum Unterschied von seinen
Wettbewerbern, die keine geschützten Inhalte besitzen, wäre AOL in der Lage, die enormen Bestände
an Musikinhalten von Time Warner und Bertelsmann mit dem Internet-Zugang und seinen
geschützten Internet-Diensten zu bündeln und seinen Abonnenten ausschließlichen oder bevor-
zugten Zugang zu diesen Inhalten zu gewähren (AOL könnte z. B. seinen Abonnenten mehrere
Monate früher als anderen Interessenten den Zugang zu Musik von Time Warner ermöglichen).

(21) Siehe: Chris Ayres, „Setbacks cast doubts on ‚free‘ Net access“, in The Times vom 20. Juli 2000.
(22) Bericht von Jupiter Communication: „Competitive landscapes, UK market — Fourth Quarter 2000“.
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(82) Die Kombination der kritischen Masse dieser Inhalte mit AOLs Stärke im Internet-Geschäft in den
USA wird sich als Magnet erweisen, der dem „unumgänglichen Online-Laden“ von AOL weitere
Inhalte zuführen wird. Andererseits ist Musik eine wichtige Attraktion, deren einfangende Wirkung
neue Abonnenten für AOL gewinnen wird. Im Verlauf ihrer Nachforschungen fand die Kommission
bestätigt, dass Musik zu den beliebtesten und meistgewünschten Internet-Inhalten zählt.

(83) Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, AOLs Anwähl-Internetdienste durch die Inhalte von
Time Warner zu fördern. So könnte AOL z. B. attraktive Internet + Musik-Pakete anbieten, bei denen
Musik als Werbemittel oder Loss-leader dienen würde (wie etwa „abonniere bei AOL und erhalte 1
Monat kostenlose Musik von Time Warner und Bertelsmann“ oder „abonniere und höre das noch
nicht veröffentlichte neue Album des beliebten Stars XY“). Musik stellt geringe Anforderungen an die
Bandbreite und ist daher über Schmalband-Verbindungen leicht zu verbreiten, und sie zielt im Kern
auf eine Zuhörerschaft, die der Kerngruppe der Internet-Nutzer sehr ähnlich ist. AOL könnte also
Musik als Plattform benutzen, von der aus man genügend neue Abonnenten anlocken könnte, um
sich auf dem Markt für den Anwähl- Zugang zum Internet eine beherrschende Stellung zu sichern.
Andererseits könnte AOL auch CDs von Time Warner und Bertelsmann anpassen und mit AOL-Soft-
ware versehen, um so die Verbraucher zu ermuntern, den AOL-Dienst zu abonnieren oder ihnen ein
Freiabonnement anzubieten. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass der Vertrag zwischen
AOL und Bertelsmann u. a. vorsieht, dass eines der Werbemittel, die Bertelsmann einsetzen kann, um
die (unter Erwägungsgrund 43 dargelegten) Abonnentenziele zu erreichen, darin besteht, AOL die
Möglichkeit zu verschaffen, seine Software auf Bertelsmann CDs, DCVs und CD-ROMs einzubrennen
und die zusätzliche Lieferung der AOL-Software auf Werbeblättern und Aufklebern entsprechend
herauszustellen.

(84) Die Parteien behaupten, dass sich das Geschäftsprinzip von AOL durch die Fusion mit Time Warner
nicht ändern würde. AOL und Time Warner haben erklärt, dass sie nicht beabsichtigen, eine Politik
der ausschließlichen Förderung oder Verbreitung der Musik von Time Warner über AOL zu
verfolgen. Die Parteien behaupten ferner, dass die bei breiter Produktförderung und -verbreitung
erzielbaren Werbeeinnahmen die möglichen Gewinne aus der Realisierung von Ausschließlichkeits-
optionen bei weitem übertreffen. Auch erhebliche Zuwächse im Absatz der geförderten Inhalte
könnten die Umsatzverluste (die eintreten würden, wenn nur ein Teil der Musik angeboten wird) und
den Ausfall des Wettbewerbs dieser verlorenen Verkäufe nicht wettmachen. Und wenn man auch den
durch Nichtförderung der populärsten Musik verursachten Verlust an „Zuschauerschaft“ unter den
Abonnenten mit einbeziehe, fiele der Gewinn des Gesamtunternehmens AOL/Time Warner noch
weiter unter das nicht-ausschließliche Modell [...]*. Das Ergebnis bestätige somit, dass das derzeitige
AOL-Prinzip (uneingeschränkte Förderung und Verbreitung) höhere Erträge verspricht als jedes
denkbare Ausschließlichkeits-Modell.

(85) Die Kommission ist der Meinung, dass die von AOL vorgebrachte Analyse auf einer statischen
Betrachtung des Musikvertriebsmarkts beruht, die die von der Fusion ausgehenden Synergien und
Veränderungen außer acht lässt. So wird z. B. in der Argumentation der Parteien nicht berücksichtigt,
dass die kritische Masse der auf AOLs Website angebotenen Musikinhalte (von Time Warner und
Bertelsmann) zusätzlich Musik von anderen Plattenfirmen anlocken wird. Wegen des Umfangs ihrer
Inhalte und ihres Vertriebsnetzes würden sich konkurrierende Musikaufnahmefirmen gezwungen
sehen, sich AOL anzuschließen, sodass AOL schließlich Zugang zu aller Musik hätte. Die Parteien
berücksichtigen auch nicht, dass AOL durch ausschließliche oder bevorzugende Förderung der Musik
von Time Warner und Bertelsmann (indem es anderen ISP den Zugang zu deren Inhalten verweigern
oder nur zu überhöhten Preisen gewähren würde) zusätzliche Internet-Abonnenten anlocken und
damit die Bedeutung von AOL als Vermittler von Inhalten konkurrierender Unternehmen steigern
würde. Schließlich ist zu bedenken, dass auch die Entwicklung neuer eigentumsgeschützter Techno-
logien oder Formate für die Übermittlung von Musik über das Internet ausreichen würde, um AOLs
Geschäftprinzip zu ändern.

(86) Es erübrigt sich, festzustellen, ob die geplante Fusion auf dem Markt für den Anwählzugang zum
Internet im Vereinigten Königreich zur Schaffung einer beherrschenden Stellung führen könnte, da
diese Möglichkeit angesichts der zu erwartenden Auswirkungen der von den Parteien im Musikbe-
reich angebotenen Abhilfemaßnahmen verneint wird.
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Breitband-Inhalte

Fi lme und Fernsehprogramme

(87) Bei der angemeldeten Fusion geht es u. a. um die vertikale Integration der Film- und Fernsehproduk-
tion von Time Warner mit dem Internet-Netz und den Online-Diensten von AOL.

(88) Das neue Unternehmen wird der erste integrierte Erbringer von Breitband-Inhalten sein. Die
Kommission ist der Meinung, dass ein Unternehmen, das in der Lage ist, den Breitband-Internetzu-
gang mit einer großen Vielfalt attraktiver Breitband-Inhalte (und Musik) zu bündeln, einen erhebli-
chen Wettbewerbsvorteil vor nicht integrierten Lieferanten von Inhalten oder vor Firmen haben wird,
die nur eine begrenztere Palette von Inhalten liefern können.

(89) Im Laufe des Verfahrens wurden mehrfach Bedenken laut hinsichtlich der Möglichkeit, dass AOL
seine beherrschende Stellung in den USA als Hebel benutzen könnte, um seine Stellung im EWR zu
stärken. AOL ist weltweit der größte ISP mit der größten Internet-Gemeinde. Es ist der unbestrittene
Marktführer in den USA und zugleich der einzige ISP, der in den meisten europäischen Ländern
präsent ist. Die beiden IMS-Dienste von AOL bilden ein Netz von potenziell ca. 130 Millionen
Teilnehmern und damit ein enorm wirkungsvolles Vertriebsinstrument. IM und ICQ könnten ihren
Benutzern das gleichzeitiges Abhören von Audio-Dateien ermöglichen. Die Benutzer von IM und
ICQ könnten einen Film von Time Warner sehen und zugleich über den Film chatten. Sie könnten
dann Chat-rooms und Fan-Clubs bilden und in Diskussion für den betreffenden Inhalt werben. Die
Gemeinde der IM- und ICQ-Benutzer könnte auch eingesetzt werden, um Treueprogramme durchzu-
führen, wie z. B. „schicke einen Time-Warner-Film an 10 Teilnehmer und erhalte dafür einen Rabatt
auf das Streaming Deines nächsten Films“. Zudem erhält AOL als Ergebnis der Fusion Zugriff auf die
Breitbandkabel-Infrastruktur von Time Warner, eines der größten Betreiber von Kabelnetzen in den
USA.

(90) Angesichts der Reichweite von AOL, seiner enormen Kundenbasis und seiner großen IMS-Gemeinde
müssen — wie die von der Kommission durchgeführte Marktuntersuchung zeigt — internationale
Medien- und Unterhaltungskonzerne und sonstige Unternehmen, die ihre Produkte weltweit
vermarkten wollen, in den USA Zugang zu AOL haben, wenn sie ihren Inhalten ein Höchstmaß an
Verbreitung sichern wollen. Um alle Zweifel in dieser Hinsicht zu zerstreuen, haben sich die Parteien
verpflichtet, dass AOL in den drei Jahren nach Vollendung der Fusion mit Time Warner den
Abschluss von Vereinbarungen über die Verbreitung von Inhalten über seine Online-Dienste in den
USA nicht davon abhängig machen wird, dass der Erbringer der Inhalte mit einem der mit AOL
verbundenen ISP im EWR eine Vereinbarung über die Verbreitung der Inhalte abschließt. Die
Kommission hat diese Verpflichtung zur Kenntnis genommen.

(91) Zu den Inhalten von Time Warner ist anzumerken, dass Warner Brothers als eines der großen
Hollywood-Studios eine bedeutende Stellung als Lieferant von Inhalten für diesen Markt einnimmt.
Die Marktanteile von Filmproduzenten äußern sich in der Zahl der in dem betreffenden Jahr erzielten
Hits. In Europa liegt der Anteil von Warner Brothers am gesamten Einspielergebnis der verschie-
denen Jahren zwischen 10 % und 20 %. So war Warner Brothers z. B. 1997 mit [10-20 %]* der
zweiterfolgreichste Produzent, nachdem das Unternehmen 1995 mit [10-20 %]* an erster Stelle
gelegen hatte (23). Time Warner besitzt auch eine umfangreiches Repertoire an englischsprachigen
Fernsehprogrammen, darunter eine Anzahl Weltschlager (wie „ER“ und „Friends“). Im EWR ist Time
Warner jedoch kein einzigartiger oder beherrschender Lieferant von Breitband-Inhalten. Bei der
Produktion von Fernsehprogrammen zur allgemeinen Verbreitung liegt der Marktanteil von Time
Warner in allen EWR-Ländern unter [weniger als 10 %]*.

(92) Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass die Kombination von Time Warner und AOL auf dem
EWR-Markt für Breitband-Inhalte nicht zur Schaffung einer beherrschenden Stellung führen wird.

(23) Quelle: European Audiovisual Observatory Statistical Yearbook 1998, S. 92.
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Breitband-Zugang zum Internet

(93) Time Warners enormes Angebot an Video- und Filmrechten (u. a. von CNN und Warner Bros.) eignet
sich in idealer Weise für die Verbreitung über Hochgeschwindigkeits-Internetanschlüsse. Das neue
Unternehmen könnte Time Warners Breitband-Inhalte als Hebel ansetzen, um sich beim Vordringen
in den aufkommenden europäischen Markt für den Hochgeschwindigkeits-Internetzugang Vorteile zu
verschaffen. Zu diesem Zweck könnte AOL seine Inhalte als Loss-leader einsetzen und/oder die
Inhalte mit AOL-Abonnements bündeln. Allerdings verfügen weder AOL noch Time Warner in
Europa über eigene Übertragungs-Infrastukturen, wo dieser Markt von den etablierten Kabel- und
Telefonunternehmen bestimmt wird. In den USA besitzt Time Warner ein umfangreiches Kabelnetz,
über welches die Gruppe Ende 1999 etwa 12,6 Millionen Abonnenten versorgt hat, hält aber keine
Anteile an irgendeinem europäischen Kabelsystem.

(94) Ausgehend von diesen Feststellungen kommt die Kommission nach näherer Prüfung zu dem Schluss,
dass kein glaubhafter Grund für die Annahme besteht, dass das neue Unternehmen in absehbarer
Zeit den aufkommenden Breitband-Markt im EWR beherrschen wird. Die geplante Fusion wird also
auf diesem Gebiet nicht zur Schaffung einer beherrschenden Stellung führen.

V. VON DEN PARTEIEN VORGESCHLAGENE ABHILFEMASSNAHMEN

(95) Um die von der Kommission dargelegten wettbewerbsrechtlichen Bedenken auszuräumen, haben die
beteiligten Unternehmen am 20. September 2000 eine Reihe von Verpflichtungen vorgelegt. Die
vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Die Parteien haben Vorkehrungen getroffen, wonach Bertelsmann nach und nach bei AOL Europe
SA („AOL Europe“) und AOL CompuServe France SAS („AOL France“) aussteigen wird.

b) Bis zum vollständigen Ausstieg von Bertelsmann wird durch Übergangsmaßnahmen sichergestellt,
dass Bertelsmann weder eine Kontrolle über AOL Europe oder AOL France ausübt, noch AOL
irgendeine Sonderstellung einräumt:

i) Bei AOL Europe verzichtet Bertelsmann auf alle seine vertraglichen Zustimmungs-, Genehmi-
gungs- und Vetorechte; bei AOL France wird Bertelsmann diese Rechte im Namen und auf
Weisung von AOL ausüben.

ii) AOL hat ferner AOL Europe angewiesen, neue Aktien im Wert von 1 % des Gesamtkapitals
von AOL Europe auszustellen und einem Anleger zuzuteilen, der weder von der Bertelsmann
AG kontrolliert noch mit ihr verbunden ist. Durch diese Kapitalerhöhung verringert sich der
Kapital- und Stimmrechtsanteil der Bertelsmann AG auf weniger als 50 %.

iii) AOL verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass die Vorstandsvorsitzenden bzw., Geschäftsführer
von AOL Europe, AOL France und anderen mit AOL Europe verbundenen Unternehmen
weiterhin Personen sind, die nicht mit Bertelsmann verbunden sind.

iv) AOL Time Warner wird nichts unternehmen, was dazu führt, dass Musik von Bertelsmann
online ausschließlich über AOL zugänglich ist oder in einem eigentumsrechtlich geschützten
Format formatiert wird, das ausschließlich auf Musik-Player-Software von AOL abspielbar ist.

v) AOL Time Warner wird von Bertelsmann nicht verlangen, ausschließlich für die Internet-
Dienste von AOL zu werben.

vi) AOL wird alle vernünftigerweise notwendigen Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass
Bertelsmann weder über AOL Europe noch über AOL France eine operative Kontrolle oder
eine negative Kontrolle im Sinne der Fusionskontrollverordnung der EG ausübt.

c) AOL verpflichtet sich, auf bestimmte Rechte aus seiner Marketingvereinbarung mit Bertelsmann
zu verzichten:

i) AOL wird das ihm nach der Marketingvereinbarung zustehende Recht auf Umformatierung der
Bertelsmann-Musikinhalte in ein mit der AOL-Player-Software kompatibles Format nicht in
einer Weise ausüben, die ein Format fördern oder begünstigen würde, dessen Lizenz nicht von
Dritten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen erworden werden kann.

ii) AOL verzichtet auf die Geltendmachung aller in der Marketingvereinbarung enthaltenen
Bestimmungen, die Bertelsmann die Werbung für andere Internet-Dienstanbieter untersagen.

d) Es wird ein unabhängiger Beobachter bestellt, die sicherstellen soll, dass AOL Time Warner die in
Bezug auf Bertelsmann eingegangenen Verpflichtungen einhält, bis Bertelsmann sich vollständig
von AOL Europe und AOL CompuServe France zurückgezogen hat.
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VI. BEURTEILUNG DER VORGESCHLAGENEN VERPFLICHTUNGEN

(96) Die Kommission hat die unter Erwägungsgrund 95 Buchstabe a) genannten Vorkehrungen geprüft
und kommt zu dem Ergebnis, dass sie geeignet sind, die strukturellen Verflechtungen zwischen AOL
und Bertelsmann in angemessener Zeit aufzulösen. Diese Maßnahmen verhindern, dass das neue
Unternehmen Zugang zu der Hauptquelle von — für die Online-Verwertung von Musik über das
Internet unerlässlichen — Musikverlagsrechten erhält (24) und verhindern damit das Entstehen einer
beherrschenden Stellung im Markt für Online-Musik, Musik-Player-Software und den Anwähl-
Zugang zum Internet. Die unter den Buchstaben b) und c) genannten Übergangsmaßnahmen und das
vorgeschlagene Überwachungsverfahren bieten hinreichende Gewähr dafür, dass die Beziehungen
zwischen Bertelsmann und AOL in der Zeit bis zum endgültigen Ausstieg von Bertelsmann bei AOL
Europe und AOL France auf rein geschäftlicher Basis beruhen werden.

(97) Insgesamt kommt die Kommission zu dem Ergebnis, dass durch die von den beteiligten Unter-
nehmen vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen alle dargelegten wettbewerbsrechtlichen Bedenken
gegen die geplante Fusion im EWR ausgeräumt werden —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Zusammenschluss, bei dem America Online Inc. im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) der
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates mit Time Warner Inc. fusioniert, wird vorbehaltlich der
vollständigen Erfüllung der von den Parteien vorgeschlagenen und im Anhang wiedergegebenen Verpflich-
tungen für mit dem Gemeinsamen Markt und dem Funktionieren des EWR-Abkommens vereinbar erklärt.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist gerichtet an:

America Online, Inc.
22000 AOL Way
Dulles, VA 20166-9323
USA
Fax 001-703-265-3992

Time Warner Inc.
75 Rockefeller Plaza
New York, NY 10019
USA
Fax 001-212-586-9812

Brüssel, den 11. Oktober 2000

Für die Kommission

Mario MONTI

Mitglied der Kommission

(24) Dabei ist zu bedenken, dass der Marktanteil von Time Warner, sowohl für mechanische als auch für Aufführungs-
rechte in keinem Mitgliedstaat mehr als [15-30 %]*beträgt.
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ANHANG

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG NACH ARTIKEL 8 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG (EWG) NR. 4064/89

In Zusammenhang mit dem Zusammenschluss von America Online, Inc. („AOL“) und Time Warner Inc. („Time Warner“)
und unter dem Vorbehalt, dass die Kommission gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Fusionskontrollverordnung feststellt, dass
die Fusion von AOL und Time Warner mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist, verpflichten sich AOL und Time
Warner zu den folgenden Abhilfemaßnahmen im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 der Fusionskontrollverordnung:

1. Ausgabe neuer Aktien von AOL Europe zwecks Verwässerung des Anteils von Bertelsmann. In Anwendung
seiner Rechte aufgrund der Put/Call-Vereinbarung mit Bertelsmann AG („Bertelsmann“) vom 16. März 2000 wird AOL
innerhalb von 3 Monaten nach Erlass der Entscheidung der Kommission und wenn Bertelsmann seinen Anteil an AOL
Europe SA („AOL Europe“) bis dahin nicht verkauft hat, AOL Europe veranlassen, neue Aktien im Wert von 1 % aller
nach dieser Neuausgabe ausgestellten und ausstehenden Aktien von AOL Europe auszustellen und einem Investor
zuzuweisen, der nicht von Bertelsmann kontrolliert wird oder mit diesem Unternehmen verbunden ist.

2. Übergangsmaßnahmen bis zum Ausstieg von Bertelsmann bei AOL Europe und AOL CompuServe France.
Vorbehaltlich der Vollendung ihres Zusammenschlusses übernehmen AOL und Time Warner für die Zeit bis zum
endgültigen Ausstieg der Bertelsmann AG bei AOL Europe und AOL CompuServe France SAS die folgenden
Verpflichtungen: i) AOL Time Warner wird nichts unternehmen, was dazu führen würde, dass Musik von Bertelsmann
online ausschließlich über AOL zugänglich ist oder so formatiert wird, dass sie nur über Musik-Player-Software von
AOL abgespielt werden kann; ii) sollte AOL einen neuen leitenden Manager für AOL Europe oder eine der mit AOL
verbundenen Unternehmen ernennen, so kommt hierfür nur eine Person in Betracht, die in keiner Verbindung zu
Bertelsmann steht; iii) AOL Time Warner wird von Bertelsmann nicht verlangen, ausschließlich für die Internet-Dienste
von AOL zu werben; iv) AOL wird alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Bertelsmann
weder über AOL Europe noch über AOL CompuServe France SAS einen entscheidenden Einfluss oder eine negative
Kontrolle im Sinne der Fusionskontrollverordnung der EG ausübt.

3. [AOL und Bertelsmann haben Vorkehrungen getroffen, die bewirken, dass Bertelsmann nach und nach bei
AOL Europe und bei dem französischen Joint venture AOL Compuserve aussteigen wird.]*

4. Änderungen in der Marketing-Vereinbarung mit Bertelsmann: Mit Bezug auf die zwischen AOL, AOL Europe und
Bertelsmann geschlossene Vereinbarung über interaktive Dienste und Fragen der Vermarktung („Marketing-Vereinba-
rung“) vom 16. März 2000 verpflichtet sich AOL, nach Vollendung der Fusion von AOL und Time Warner folgende
Maßnahmen durchzuführen:

a) Um Bertelsmann in die Lage zu versetzen, nach Vollendung der Fusion von AOL und Time Warner für Internetdi-
enste dritter Anbieter zu werben, wird AOL Bertelsmann gegenüber erklären, dass AOL die Bestimmungen von
Abschnitt B.2.3 des Anhangs B der Marketing-Vereinbarung, die Bertelsmann die Werbung für Internetdienste
dritter Anbieter untersagen, solange die in diesem Abschnitt der Marketing-Vereinbarung erwähnten Abonnenten-
Ziele nicht erreicht sind, nicht geltend machen wird.

b) AOL wird Bertelsmann gegenüber erklären, dass AOL sein nach Abschnitt C.1 der Anlage B der Marketing-Verein-
barung bestehendes Recht, Bertelsmann-Inhalte in ein mit der Player-Software von AOL kompatibles Format
umzuformatieren, nicht in der Weise ausüben wird, dass damit ein Format vermarktet oder gefördert wird, das
Dritten nicht über eine Lizenz zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen zugänglich ist.

5. Bestellung eines unabhängigen Beobachters. Spätestens zwei Wochen nach Erlass der Entscheidung, mit der die
Kommission die Fusion von AOL und Time Warner genehmigt, wird AOL Time Warner zur Überwachung der
Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen die Namen dreier unabhängiger und erfahrener Personen vorschlagen,
aus denen die Kommission eine auswählen wird, die als unabhängiger Beobachter tätig werden soll. Die Vorschläge
sollen voll dokumentiert sein und die Unabhängigkeit und Erfahrung der benannten Personen belegen. Die Kommis-
sion wird alle drei Namen nur dann ablehnen, wenn keine der vorgeschlagenen Personen die erforderliche Unabhängig-
keit und Erfahrung besitzt, und in diesem Fall wird die Kommission ihrerseits als unabhängigen Beobachter der
Einhaltung der Verpflichtungen eine unabhängige und erfahrene Person auswählen. AOL Time Warner wird den
unabhängigen Beobachter innerhalb von 5 Tagen nach der Zustimmung der Kommission einsetzen und der Kommis-
sion eine Kopie des mit dem unabhängigen Beobachter geschlossenen Dienstvertrags zuleiten, der insbesondere eine
Beschreibung seiner Aufgaben, Zuständigkeiten und Pflichten enthalten soll.

a) In dem Mandat des unabhängigen Beobachters sollen seine Aufgaben, die Bedingungen für seine Entlastung und
seinen eventuellen Ersatz sowie seine Berichterstattungs-Pflichten und sein Honorar beschrieben sein. Das Mandat
bedarf der Zustimmung der Kommission. Die beteiligten Unternehmen werden den Entwurf ändern, wenn die
Kommission dies wünscht; auf begründete Aufforderung der Kommission oder des unabhängigen Beobachters
werden sie das Mandat ändern, wenn dessen Bedingungen es dem unabhängigen Beobachter nicht ermöglichen,
seine Funktion als Überwacher der Erfüllung der oben in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 dargelegten Verpflichtungen
(der „Bertelsmann-Verpflichtungen“) ordnungsgemäß auszuüben.

b) Der unabhängige Beobachter soll so lange tätig sein, bis Bertelsmann bei AOL Europe und AOL Compuserve France
SAS ausgestiegen ist, und die Einhaltung der Bertelsmann-Verpflichtungen durch AOL Time Warner sicherstellen.

c) Der unabhängige Beobachter trifft alle Maßnahmen, die vernünftigerweise notwendig sind, um sicherzustellen, dass
die Bertelsmann-Verpflichtungen von AOL Time Warner eingehalten werden, und AOL Time Warner trifft inner-
halb der von dem unabhängigen Beobachter gesetzten Frist alle von diesem geforderten und zur Erfüllung der
Bertelsmann-Verpflichtungen vernünftigerweise notwendigen Maßnahmen. AOL Time Warner gibt dem unabhän-
gigen Beobachter jegliche Unterstützung und liefert ihm alle Informationen, die dieser vernünftigerweise benötigt.
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d) Der unabhängige Beobachter erstattet der Kommission alle sechs Monate in englischer Sprache einen schriftlichen
Bericht über den Fortgang der Abwicklung seines Mandats wobei er aufzeigen soll, in welchen Punkten ihm die
Erfüllung seines Mandats nicht möglich war. AOL Time Warner erhält zeitgleich eine nicht-vertrauliche Kopie dieser
Berichte. Auf Anforderung der Kommission berichtet der unabhängige Beobachter ihr jederzeit in schriftlicher oder
mündlicher Form über Angelegenheiten, die in sein Mandat fallen. AOL Time Warner erhält zeitgleich eine
nicht-vertrauliche Kopie dieser Berichte.
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(In Anwendung von Titel V des Vertrages über die Europäische Union erlassene Rechtsakte)

GEMEINSAMER STANDPUNKT DES RATES
vom 8. Oktober 2001

zur Änderung des Gemeinsamen Standpunktes 96/184/GASP betreffend Waffenexporte in das
ehemalige Jugoslawien und des Gemeinsamen Standpunktes 98/240/GASP betreffend restriktive

Maßnahmen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien

(2001/719/GASP)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson-
dere auf Artikel 15,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat am 26. Februar 1996 den Gemeinsamen
Standpunkt 96/184/GASP betreffend Waffenexporte in
das ehemalige Jugoslawien (1) angenommen, der durch
die Beschlüsse 98/498/GASP (2) und 1999/481/GASP (3)
und den Gemeinsamen Standpunkt 2000/722/GASP (4)
geändert wurde.

(2) Am 10. September 2001 hat der Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen die Resolution 1367(2001) verab-
schiedet, mit der das durch die Resolution 1160(1998)
des VN-Sicherheitsrats verhängte Verbot des Verkaufs
und der Lieferung von Waffen an die Bundesrepublik
Jugoslawien aufgehoben wurde. Der Gemeinsame Stand-
punkt 96/184/GASP ist daher entsprechend zu ändern.

(3) Bei den Waffenausfuhren in die Bundesrepublik Jugosla-
wien werden sich die Mitgliedstaaten strikt an den am 8.
Juni 1998 verabschiedeten Verhaltenskodex der Europä-
ischen Union für Waffenausfuhren halten.

(4) In Anbetracht der Fortschritte, die die Bundesrepublik
Jugoslawien (BRJ) im Hinblick auf die Festigung und die
Demokratisierung ihrer politischen Strukturen erzielt
hat, ist das durch den Gemeinsamen Standpunkt 98/
240/GASP des Rates vom 19. März 1998 (5) betreffend
restriktive Maßnahmen gegen die Bundesrepublik Jugo-
slawien verhängte Verbot der Lieferung von Gerät an die
BRJ, das zur internen Repression oder für terroristische
Zwecke benutzt werden kann, gegenstandslos geworden.

(5) Die Gemeinschaft muss tätig werden, um bestimmte
Maßnahmen umzusetzen —

HAT FOLGENDEN GEMEINSAMEN STANDPUNKT ANGENOMMEN:

Artikel 1

Der Gemeinsame Standpunkt 96/184/GASP wird wie folgt
geändert:

1. Unter Nummer 2 Ziffer i) wird die Bezugnahme auf die
„Bundesrepublik Jugoslawien“ gestrichen.

2. Nummer 2 Ziffer ii) erhält folgenden Wortlaut:

„ii) Vorbehaltlich der Resolutionen Nrn. 1021(1995) und
1244(1999) des VN-Sicherheitsrats werden Anträge auf
Exportlizenzen für die Ehemalige Jugoslawische Repu-
blik Mazedonien, für Kroatien und für die Bundesrepu-
blik Jugoslawien von Fall zu Fall geprüft.

Diese Bestimmung wird unter der Voraussetzung ange-
nommen, dass sich die Mitgliedstaaten strikt an den am
8. Juni 1998 verabschiedeten Verhaltenskodex der
Europäischen Union für Waffenausfuhren halten. Sie
berücksichtigen außerdem die Ziele der Politik der
Europäischen Union in der Region, die grundsätzlich auf
Friedenssicherung und Stabilisierung in dem Gebiet
ausgerichtet ist, und insbesondere die Notwendigkeit
von Waffenkontrollen und weitestgehender Abrüstung
sowie von vertrauensbildenden Maßnahmen.“

Artikel 2

Artikel 2 des Gemeinsamen Standpunkts 98/240/GASP wird
aufgehoben.

Artikel 3

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird am Tag seiner Annahme
wirksam.

Artikel 4

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird im Amtsblatt veröffent-
licht.

Geschehen zu Luxemburg am 8. Oktober 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

L. MICHEL

(1) ABl. L 58 vom 7.3.1996, S. 1.
(2) ABl. L 225 vom 12.8.1998, S. 1.
(3) ABl. L 188 vom 21.7.1999, S. 3.
(4) ABl. L 292 vom 21.11.2000, S. 1.
(5) ABl. L 95 vom 27.3.1998, S. 1.
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1815/2001 der Kommission vom 14. September 2001 zur Änderung der
Anhänge I, II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens
für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 246 vom 15. September 2001)

Seite 13, Anhang, Abschnitt A, Ziffer 2.2.3:

anstatt:

„Deltamethrin Deltamethrin Rinder 10 µg/kg Muskel Nicht anwenden bei Tieren, von denen Milch für den
50 µg/kg Fett menschlichen Verzehr gewonnen wird“

10 µg/kg Leber
10 µg/kg Nieren
20 µg/kg Milch

Schafe 10 µg/kg Muskel
50 µg/kg Fett
10 µg/kg Leber
10 µg/kg Nieren

muss es heißen:

„Deltamethrin Deltamethrin Rinder 10 µg/kg Muskel
50 µg/kg Fett
10 µg/kg Leber
10 µg/kg Nieren
20 µg/kg Milch

Schafe 10 µg/kg Muskel Nicht anwenden bei Tieren, von denen Milch für den
50 µg/kg Fett menschlichen Verzehr gewonnen wird“

10 µg/kg Leber
10 µg/kg Nieren
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